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1 Einleitung 

Die Situation der zur ökologischen Gilde der Wiesenbrüter zählenden und in ihren Brut-

gebieten auf extensiv bewirtschaftetes Grünland feuchter Ausprägung angewiesenen Vo-

gelarten hat sich in den letzten Jahrzehnten in Hessen dramatisch zugespitzt. Während 

sich die Bestandsrückgänge bereits in den 1950er Jahren angekündigt haben, kann seit 

den 1990er Jahren nur noch von einer eskalierenden Entwicklung gesprochen werden. 

Gegenwärtig stehen einige Wiesenbrüterarten in Hessen kurz davor, das Klimaxstadium 

ihres Aussterbeprozesses zu erreichen und drohen aus der hessischen Avifauna zu ver-

schwinden. Zu diesen Arten gehören u. a. das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) und der 

Wiesenpieper (Anthus pratensis). Beide Arten waren in Hessen auf extensiv genutzten 

Mähwiesen und ebensolchen Weiden, die in weiten Teilen der hessischen Kulturland-

schaft über Jahrhunderte hinweg landschaftsprägend waren, regelmäßig anzutreffende 

Brutvögel. Durch die zunehmende Aufgabe der nachhaltig betriebenen Landwirtschaft 

und einer fortschreitenden Expansion der industriell orientierten Landnutzung sind die 

zuvor genannten und für das Fortbestehen von Braunkehlchen und Wiesenpieper essen-

tiellen Biotoptypen nahezu vollständig aus der hessischen Landschaft verschwunden – 

und mit ihnen das Braunkehlchen und der Wiesenpieper. 

Auf Bundesebene gelten Braunkehlchen und Wiesenpieper aktuell als „stark gefährdet“ 

(Kategorie 2) (GRÜNEBERG et al. 2015). In Hessen befinden sich beide Arten in einem noch 

dramatischeren Zustand und werden in der aktuellen Roten Liste der bestandsgefährde-

ten Brutvogelarten den „vom Aussterben bedrohten“ Arten (Kategorie 1) zugeordnet 

(WERNER et al. 2014a). Beide Arten weisen darüber hinaus in Hessen einen ungünstig-

schlechten Erhaltungszustand auf, der einen sich weiterhin verschlechternden Trend er-

kennen lässt (WERNER et al. 2014b). 

Sowohl Braunkehlchen als auch Wiesenpieper sind regelmäßig auftretende Zugvogelar-

ten i. S. v. § 4 Abs. 2 VSRL, für die in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet geeignete 

Schutzgebiete (EU-Vogelschutzgebiete) ausgewiesen werden mussten. Stärker gefähr-

dete und seltene Arten sollten mit mindestens 60 % ihres Landesbestandes in der Schutz-

gebietskullisse vertreten sein. Zwar konnte dieser Mindest-Erfüllungsgrad für Braunkehl-

chen und Wiesenpieper in Hessen erfüllt werden, da sich die Lebensraumbedingungen 

inzwischen jedoch auch innerhalb der hessischen Natura 2000-Kullisse für die beiden 

Zielarten deutlich verschlechtert haben, weisen die Landesbestände von Braunkehlchen 

und Wiesenpieper nach wie vor jeweils einen negativen Bestandstrend auf. 

Um das Aussterben von Braunkehlchen und Wiesenpieper in Hessen noch verhindern zu 

können, wurden, 2014 für das Braunkehlchen und 2015 für den Wiesenpieper, im Auftrag 

der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland Artenhilfskon-

zepte erstellt. Diese stellen Bausteine der Hessischen Biodiversitätsstrategie dar, die sich 

bis 2020 (u. a.) das Ziel gesetzt hat: „Die Verschlechterung der relevanten NATURA 2000-

Lebensräume und –arten wird gestoppt und eine Verbesserung des Erhaltungszustands 

erreicht“ (HMUKLV 2015). Die Artenhilfskonzepte führen Maßnahmen auf, die in noch 

besiedelten, aber auch in potentiellen Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Lebensräumen 
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umzusetzen sind, um die Bestände der Zielarten zu stabilisieren und wieder einen positi-

ven Bestandstrend herbeizuführen. Als ein Bestandteil der Artenhilfskonzepte wurden 

für die wichtigsten Brutgebiete Gebietsstammblätter erstellt, in denen im Gebiet beste-

hende Defizite aufgezeigt und gebietsbezogene Maßnahmen vorgeschlagen werden, 

durch deren zeitnahe Umsetzung es gelingen soll, die im Gebiet vorhandenen Braunkehl-

chen- und Wiesenpieperbestände zu erhalten und deren Entwicklung zu fördern. 

Die in den letzten Jahren erhobenen Daten haben gezeigt, dass die Mittelgebirgslagen des 

Vogelsberges zu den Regionen gehören, die hessenweit noch die stärksten Brutbestände 

von Braunkehlchen und Wiesenpieper beherbergen. Der Vogelsbergkreis trägt somit für 

den Erhalt beider Arten eine besondere Verantwortung. Konsequenterweise wurde im 

Vogelbergkreis in den bedeutendsten Brutgebieten beider Arten bereits mit der Umset-

zung einiger der in den Artenhilfskonzepten angeregten Maßnahmen begonnen. Die 

durchgeführten Maßnahmen befinden sich noch in der Initialphase, so dass noch keine 

allzu großen Effekte auf Ebene der Bestandszahlen zu erwarten sind. Um auf mögliche 

Fehlentwicklungen jedoch rechtzeitig reagieren zu können, ist schon in dieser frühen Pro-

jektphase eine regelmäßige Bestandskontrolle der Zielarten indiziert. Hierzu wurde sei-

tens der Vogelschutzwarte die vorliegende Maßnahmenstudie in Auftrag gegeben. 

2 Untersuchungsgebiet 

Naturräumlich liegt das Untersuchungsgebiet in der Teileinheit Östlicher Hoher Vogels-

berg (351.1), die zur Haupteinheit Hoher Vogelsberg (351) gehört. Das Gesamtgebiet er-

streckt sich über Höhenlagen von rund 420 bis 470 m ü. NN und ist somit der submonta-

nen bis (tief)montanen Höhenstufe zuzuordnen. Bezogen auf die Referenzperiode 1961-

1990 lag die mittlere Jahrestemperatur bei 7,6 °C und der mittlere Jahresniederschlag bei 

1.120 mm (POTSDAM-INSTITUT FÜR KLIMAFOLGEN FORSCHUNG (PIK) 2009). Das Untersu-

chungsgebiet umfasst im Wesentlichen die für Braunkehlchen und Wiesenpieper beson-

ders wertvollen Offenlandbereiche an den Oberläufen der Lüder bei Bermuthshain im 

Westen bis zur Lüderaue westlich von Bannerod im Osten sowie die an Waaggraben bzw. 

Schwarza angrenzenden, durch Grünland geprägten Offenlandhabitate bei Grebenhain, 

Crainfeld und Vaitshain. 

Das Untersuchungsgebiet liegt, abgesehen von einigen siedlungsnahen Randbereichen, 

nahezu vollständig innerhalb des EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“. Größere Gebietsflächen 

sind darüber hinaus Bestandteil des FFH-Gebietes 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lü-

deraue bei Grebenhain“. Im Sinne von § 23 BNatSchG als Naturschutzgebiet ausgewiesene 

Flächen beschränken sich auf die im Süden des Untersuchungsgebietes gelegenen Teilflä-

chen des NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“. 
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Abbildung 1: Übersicht des 2017 erfassten Gesamtgebietes (weiße Grenzlinie). EU-VSG 5421-401 

„Vogelsberg“= hellblaue horizontale Liniensignatur; FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüder-

aue bei Grebenhain“= grüne Karosignatur;Naturschutzgebiete= pinkfarbenen Flächensignatur (Quelle: 

Luftbilder und Geometrien der Schutzgebiete: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 

Im Untersuchungsgebiet liegen außerdem, zumindest mit größeren Teilflächen, die fol-

genden Kernbereiche des Naturschutzgroßprojektes „Vogelsberg“: K 3.9 „Waaggraben 

bei Grebenhain“, K 3.10 „Waaggraben und Schwarza bei Crainfeld“, K 3.12 „Rothen-

bachteiche und Duttelswiese bei Bermuthshain“, K 3.13 „Lüderaue bei Crainfeld“. 

Rund 45 ha der Gebietsfläche sind überdies Bestandteil des in der Gemeinde Grebenhain 

durchgeführten Wiesenbrüterprojektes. Die Projektflächen sind zum Teil im Besitz der 

Gemeinde oder wurden vom NABU Kreisverband und der NABU-Stiftung Hessisches Na-

turerbe erworben. Der Ankauf der Flächen konnte durch die Unterstützung der Gemeinde 

Grebenhain und die Untere Naturschutzbehörde des Vogelsbergkreises realisiert werden. 

Eine i. d. R. den Anforderungen der Wiesenbrüter gerecht werdende Bewirtschaftung der 

Flächen wird über Pachtverträge realisiert, die mit ortsansässigen Landwirten geschlos-

sen wurden. 
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Insgesamt wurden in der erweiterten Lüderaue bei Grebenhain die Bestände von Braun-

kehlchen und Wiesenpieper auf einer Fläche von rund 670 ha erfasst. Der Untersuchungs-

raum wurde in sechs Teilgebiete gegliedert, die avifaunistisch als funktionale Einheit (Lo-

kale Population) zu betrachten sind. 

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht der sechs Teilgebiete 

Teilgebiet Gebietsname Fläche 

[ha] 

Gemarkung 

A 
NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ mit 

angrenzendem Offenland 

113,2 ha Bermuthshain, Crainfeld 

B 
Lüderaue zwischen NSG „Duttelswiese bei 

Bermuthshain“ und L 3178 

142,0 ha Crainfeld 

C 
Eisenberg, Haig- und Aaswiese zwischen 

Grebenhain und Crainfeld 

48,4 ha Grebenhain, Crainfeld 

D 
Waaggraben zwischen Grebenhain und 

Crainfeld 

40,4 ha Grebenhain, Crainfeld 

E 
Pfingstweide mit Waaggraben bzw. 

Schwarza bei Vaitshain 

119,8 ha Grebenhain, Crainfeld, 

Vaitshain 

F Lüderaue zwischen L 3178 u. Bannerod 144,8 ha Crainfeld 
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Abbildung 2: Lage der sechs Teilgebiete A bis F (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes 

sen.de 

Für die aufgeführten Teilgebiete wurden bereits Gebietsstammblätter für Braunkehlchen 

und Wiesenpieper erstellt, die für die einzelnen Bereiche konkrete Maßnahmenvor-

schläge aus den Artenhilfskonzepten aufführen. Diese sind möglichst umfangreich und 

zeitnah in den jeweiligen Gebieten umzusetzen, um die Lebensräume für die Zielarten a) 

zu erhalten, b) zu optimieren und c) wieder herzustellen. 

Es liegen folgende Gebietsstammblätter vor, die auf der Internetseite der Staatlichen Vo-

gelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland eingesehen werden können 

(https://vswffm.de/content/projekte/gebietsstammblaetter/index_ger.html): 

− GSB „Eisenberg und Waaggraben zwischen Grebenhain und Crainfeld“ (Stand 

20.08.2015); Zielart Wiesenpieper 

− GSB „Lüderaue bei Grebenhain (incl. NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“) (Stand 

28.05.2015); Zielarten Braunkehlchen und Wiesenpieper 

− GSB „Pfingstweide mit Waaggraben und Schwarzaaue bei Vaitshain“ (Stand 

06.09.2017); Zielart Braunkehlchen 

− GSB „Pfingstweide bei Vaitshain und angrenzendes Offenland“ (Stand 13.09.2017); 

Zielart Wiesenpieper 
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Die Umsetzung einzelner Maßnahmen wurde bereits eingeleitet. Hierbei ist insbesondere 

das Engagement der Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaft und den ländlichen Raum 

(AWLR) hervorzuheben. 

3 Methodik 

3.1 Ermittlung des Brutbestandes und Bruterfolges im Rahmen der 2017er Erfas-

sung 

Die Erfassungen der Brutbestände von Braunkehlchen und Wiesenpieper fanden in der 

Zeit von Ende Mai bis Mitte Juli statt. Einzelne Nachkontrollen erfolgten noch bis in die 

letzte Julidekade. Im oben genannten Zeitraum wurde jedes Teilgebiet durchschnittlich 

an circa sechs Begehungstagen aufgesucht. Die tatsächliche Zahl der erfolgten Begehun-

gen liegt je nach Gebiet zwischen vier und acht Erfassungstagen. Um Störungen des Brut-

geschehens weitestgehend ausschließen zu können, wurde auf eine gezielte Nestersuche 

verzichtet. Die Teilgebiete konnten von den Wegen vollständig eingesehen werden, so 

dass mit Hilfe eines Fernglases und dem Verhören von Reviergesängen und Warnrufen 

eine ausreichend genaue Beurteilung des Brutbestandes der beiden Zielarten möglich 

war. Die Erfassung des Brutbestandes erfolgte gemäß der Methodenstandards zur Erfas-

sung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005). 

Ein Revier wurde nur als solches gewertet, wenn ein qualifizierter Brutverdacht oder 

Brutnachweis erbracht werden konnte. Als Minimalkriterium musste somit mindestens 

der Status „B 4 – Revierverhalten (z. B. Gesang) an mindestens zwei Tagen im Abstand 

von mindestens sieben Tagen am gleichen Platz“ erreicht werden, um als Revier in die 

Bestandswertung aufgenommen zu werden. 

Tabelle 2 Erfassungszeitraum und Wertungsgrenzen für Braunkehlchen und Wiesenpie-

per (dunkelblau= optimaler Erfassungszeitraum; hellblau= erweiterter Erfassungszeitraum) 

Braunkehlchen 

Februar März April Mai Juni Juli August 

A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E 

          1. 2. 3.         

Wiesenpieper 

Februar März April Mai Juni Juli August 

A M E A M E A M E A M E A M E A M E A M E 

      1.  2. 3. 4.           

Da mit den Erfassungen erst Ende Mai begonnen werden konnte, gelang es im Falle des 

Wiesenpiepers nicht, einen Nachweis zu einem der Optimaltermine des empfohlenen Er-

fassungszeitraums zu erbringen, der für den Wiesenpieper mit Ablauf der zweiten Maide-

kade endet. Die für den Wiesenpieper erbrachten Reviernachweise wurden jedoch alle 

innerhalb des artspezifischen erweiterten Erfassungszeitraums und somit noch innerhalb 
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der Wertungsgrenzen erbracht. Hierbei wurden auch mögliche Umsiedlungen berück-

sichtigt. Die vorliegenden Bestandszahlen können somit als hinreichend genau und in ih-

rer Aussagekraft als belastbar verstanden werden. 

Die zum Bruterfolg erhobenen Werte sind als Mindestwerte zu verstehen. Sobald über 

das Verhalten von Revierinhabern auf eine erfolgreiche Brut geschlossen werden konnte, 

dies war insbesondere bei Futter tragenden Altvögeln (Status C 14b) der Fall, wurde das 

Revier engmaschig kontrolliert, bis der Nachweis von flüggen Jungvögeln erbracht wer-

den konnte oder ein Hinweis auf Brutabbruch bzw. Verlust der Jungvögel vorlag. Brut-

paare mit flüggen Jungvögeln, die im fortgeschrittenen Erfassungszeitraum in Bereichen 

angetroffen wurden, für die zuvor keine Reviere bestätigt werden konnten, wurden, um 

Doppelzählungen zu vermeiden, nicht mit in die Wertung einbezogen. 

3.2 Vergleich der 2017er Erfassung mit Altdaten 

Um für das Untersuchungsgebiet einen sehr vorsichtigen Trend für die Bestandsentwick-

lung von Braunkehlchen und Wiesenpieper herleiten zu können, wurden im Rahmen der 

vorliegenden Studie auch Daten recherchiert, die in zurückliegenden Jahren im Untersu-

chungsgebiet erhoben wurden. Hierzu wurde bewusst nur auf Daten zurückgegriffen, die 

aus verlässlichen Quellen stammen und somit als hinreichend aussagekräftig und belast-

bar gelten können. Im Wesentlichen handelt es sich um Daten, die im Rahmen von Fach-

gutachten (z. B. Grunddatenerfassungen zu FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten) oder 

durch ornithologisch versierte Arten- bzw. Gebietskenner erhoben wurden. Im Rahmen 

von Citizen Science-Projekten (z. B. naturgucker) erhobene Daten wurden orientierend 

eingesehen, fanden aus den oben genannten Gründen jedoch keinen Eingang in die vor-

liegende Studie. 

Die zum Vergleich herangezogenen Daten wurden zwischen 1986 und 2012 erhoben. Die 

im Jahre 2012 von M. Jäger erfassten Daten stellen die einzige Bestandserfassung dar, die 

das 2017 bearbeitete Gesamtgebiet vollständig abdeckt. Alle anderen Erfassungen erfolg-

ten in unterschiedlich großen Teilgebieten, oder es handelt sich um nicht systematisch 

erfasste Einzelmeldungen. 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet in früheren Jahren erfolgte Meldungen und Erfassun-

gen von Braunkehlchen und Wiesenpiepern 

Erfassung/Quelle Jahr Datenherkunft Erfasste Teilgebiete Bemerkung 

M. Jäger 2012 M. Jäger; Natur-

schutzgroßpro-

jekt  

Gesamtgebiet  

A. Rockel 2012 Naturschutz-

großprojekt  

Teilgebiet F Einzelmeldung 

GDE EU-VSG 5421-

401 „Vogelsberg“ 

2008

-

2010 

GDE Teilgebiet B nahezu voll-

ständig sowie Abschnitte 

der Teilgebiete C, D und F 

im Rahmen der 

GDE erfasste 

Probefläche OL-

Art 9; ca. 440 ha 
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Erfassung/Quelle Jahr Datenherkunft Erfasste Teilgebiete Bemerkung 

GDE FFH-Gebiet 

5522-304 „Vogels-

bergteiche und Lü-

deraue bei Greben-

hain“ 

2007 GDE südl. der L 3181; Ab-

schnitte von Teilgebiet A, 

B,(z. T.), F (z. T.) und C 

 

Voigt 2005 Naturschutz-

großprojekt  

südl. der L 3181; Ab-

schnitte von Teilgebiet A, 

B,(z. T.), F (z. T.) und C 

evtl. identisch 

mit Angaben i. d. 

GDE zum FFH-

Gebiet 

PNL – Vorentwurf 

zum Landschafts-

plan der Gemeinde 

Grebenhain 

2000 Naturschutz-

großprojekt  

Teilgebiete A, B und F  

M. Jäger 1995 M. Jäger Teilgebiete B, C (größten-

teils), D, F, nördl. der L 

3181 gelegene Abschnitte 

von Teilgebiete A 

 

Cezanne et al. 1989 Naturschutz-

großprojekt  

südl. der L 3181; Ab-

schnitte von Teilgebiet A 

 

Ökolog. Gutachten 

zur Flurbereini-

gung Grebenhain, 

Crainfeld 

1986 Naturschutz-

großprojekt  

Teilgebiet B Einzelmeldung 

4 Ergebnisse der Bestandserfassung 2017 

4.1 Betrachtung auf Ebene des Gesamtgebietes 

Eine gemeinsame Übersicht der 2017 im Untersuchungsgebiet erfassten Braunkehlchen 

und Wiesenpieper befindet sich auf Seite 57 (Abbildung 108) im separaten Bildteil. 

4.1.1 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) (siehe Abbildung 3, Seite 13) 

Am 31. Mai und am 1. Juni wurden 7 singende Männchen und 1 Braunkehlchen-Paar be-

obachtet, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch um späte Durchzügler ge-

handelt hat. In keinem der Fälle konnte an späteren Begehungstermin trotz intensiver 

Nachsuche ein Reviernachweis erbracht werden. Die Beobachtungen werden daher nicht 

mit in den Brutbestand eingerechnet. 

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 29 Reviere (Mindestanforderung B 4-Status) 

erfasst. 4 der Reviere konnten letztmals am 14.06. bzw. 19.06. bestätigt werden. Alle 

nachfolgenden Begehungen erbrachten trotz intensiver Nachsuche keinen Hinweis auf 

noch besetzte Reviere. Bei allen vier Revieren wurden nur revieranzeigende oder war-

nende Männchen beobachtet. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei 
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um unverpaarte Revierinhaber gehandelt hat, die ihre Reviere im Laufe der Brutzeit ge-

räumt haben. 25 Reviere wurden dauerhaft gehalten und waren nachweislich von Revier- 

bzw. Brutpaaren besetzt. In 2 Revieren wurden Revierpaare beobachtet, bei denen keine 

Anzeichen eines ablaufenden Brutgeschehens zu erkennen waren. Für 23 Reviere konnte 

ein sicherer Brutnachweis erbracht werden (C-Status; Futter tragende Altvögel (C 14b) 

oder Altvögel mit seit kurzem flüggen Jungvögeln in zuvor erfassten Revieren). In 17 Re-

vieren wurde eine erfolgreiche Brut durch den Nachweis von insgesamt mindestens 45 

flüggen Jungvögeln belegt. 

Tabelle 4: Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Gesamtgebiet 2017 

Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Gesamtgebiet 2017 

Reviere insg. 

davon 
29 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 4 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) 2 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
6 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 17 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 45 

flügge Juv./ Rev. 1,55 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,80 

flügge Juv./ BP 1,96 

Der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern oder nicht nach-

weislich brütende Revierpaare) liegt bei ca. 20,7 %. Brutpaare konnten in ca. 79,3 % der  
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Abbildung 3: Im Untersuchungsgebiet beobachtete Braunkehlchen – Brutbestand und Durchzügler (kleine grüne Punktsignatur= einmalige Erfassung eines Braunkehlchens mit A 1- oder A 2-Status (als Durchzügler gewertet); grüne 

Punktsignatur mit grün gestreifter Pufferfläche= mit B 4-Status erfasstes Revier, das im Laufe der Brutzeit aufgegeben wurde (nicht verpaartes Männchen); grüne Punktsignatur mit vollständig grüner Pufferfläche= dauerhaft besetztes Revier bzw. 

Revierpaar; grüne Punktsignatur mit vollständig grüner Pufferfläche und rot gestrichelter Umrandung= sicher brütendes Brutpaar mit C 14b-Status (ungewisser Bruterfolg); grüne Punktsignatur mit vollständig grüner Pufferfläche und durchge-

hend roter Umrandung= sicher brütendes Brutpaar mit Nachweis flügger Jungvögel (Bruterfolg) (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de)



 15 

 

Reviere beobachtet werden. Bezogen auf den Gesamtbrutbestand (29 Reviere) fand in 

58,6 % der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konnten flügge Jungvögel doku-

mentiert werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (23 BP) als Bezugsgröße zugrunde ge-

legt, lag der Bruterfolg bei ca. 73,9 %. 

Für den Zeitraum 2005 bis 2009 wurde im Rahmen der ADEBAR-Kartierung für Hessen 

ein Braunkehlchen-Bestand von 300 bis 500 Revieren ermittelt (STÜBING et al. 2010). Die 

für das AHK Braunkehlchen erfassten Daten haben gezeigt, dass 2014 der untere Be-

standswert der ADEBAR-Kartierung von 300 Revieren auf Landesebene bereits deutlich 

unterschritten wurde. Die seitdem durch Beauftragte der Staatlichen Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland in den Kerngebieten des Braunkehlchens im 

Lahn-Dill-Kreis, der Rhön und dem Vogelsberg erhobenen Daten deuten einen nochmali-

gen Bestandsrückgang an. Mit 29 Braunkehlchen-Revieren beherbergt das Untersu-

chungsgebiet derzeit etwa 13-17 % des hessischen Braunkehlchen-Bestandes. 

4.1.2 Wiesenpieper (Anthus pratensis) (siehe Abbildung 4, Seite 15) 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 21 Reviere (Mindestanforderung B 4-Status) 

erfasst. In 3 Fällen besteht der Verdacht, dass es sich um Revierumsiedlungen handelt. 

Für den Brutbestand wird daher eine Spanne von 18 bis 21 Revieren angegeben. In 4 Re-

vieren wurden Revierpaare beobachtet, die jedoch keine Anzeichen eines Brutgeschehens 

erkennen liesen. Für 11 Reviere konnte ein sicherer Brutnachweis erbracht werden (C-

Status; Futter tragende Altvögel (C 14b) oder Altvögel mit seit kurzem flüggen Jungvögeln 

in zuvor erfassten Revieren). In zwei Revieren wurden Futter tragende Altvögel beobach-

tet, allerdings konnten bei nachfolgenden Kontrollen keine flüggen Jungvögel festgestellt 

werden. Der Nachweis einer erfolgreichen Brut mit mindestens 22 flüggen Jungvögeln ge-

lang in 9 Fällen. 

Tabelle 5: Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Gesamtgebiet 2017 

Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Gesamtgebiet 2017 

Reviere insg. 

davon 
18-21 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 3-6 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) 4 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
2 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 9 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 22 

flügge Juv./ Rev. 1,05 bzw. 1,22 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,47 

flügge Juv./ BP 2,0 

Der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern oder nicht nach-

weislich brütende Revierpaare) liegt bei ca. 38,9 % bzw. ca. 47,6 %. Brutpaare konnten
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Abbildung 4: Im Untersuchungsgebiet beobachtete Wiesenpieper – Brutbestand (gelbe Punktsignatur mit gelb gestreifter Pufferfläche= mit B 4-Status erfasstes Revier, das im Laufe der Brutzeit wahrscheinlich aufgegeben oder umgesiedelt 

wurde; gelbe Punktsignatur mit vollständig gelber Pufferfläche= dauerhaft besetztes Revier bzw. Revierpaar; gelbe Punktsignatur mit vollständig gelber Pufferfläche und rot gestrichelter Umrandung= sicher brütendes Brutpaar mit C 14b-Status 

(ungewisser Bruterfolg); gelbe Punktsignatur mit vollständig gelber Pufferfläche und durchgehend roter Umrandung= sicher brütendes Brutpaar mit Nachweis flügger Jungvögel (Bruterfolg) (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg. 

hessen.de)
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in ca. 52,4 % bzw. 61,1 % der Reviere beobachtet werden. Bezogen auf den Gesamtbrut-

bestand (18 bzw. 21 Reviere) fand in ca. 42,9 % bzw. 50,0 % der Reviere eine erfolgreiche 

Brut statt, d. h. es konnten flügge Jungvögel dokumentiert werden. Wird die Anzahl der 

Brutpaare (11 BP) als Bezugsgröße zugrunde gelegt, lag der Bruterfolg bei ca. 81,8 %. 

Für den Zeitraum 2005 bis 2009 wurde im Rahmen der ADEBAR-Kartierung für Hessen 

ein Wiesenpieper-Bestand von 500 bis 700 Revieren ermittelt (STÜBING et al. 2010). Die 

für das AHK Wiesenpieper erfassten und ermittelten Bestandsdaten deuteten 2015 da-

rauf hin, dass der im Rahmen des ADBEAR-Projektes als Minimalwert ermittelte Bestand 

von 500 Revieren zu diesem Zeitpunkt bereits unterschritten wurde. Auch die seitdem 

durch Beauftragte der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-

land in den Schwerpunktgebieten des Wiesenpiepers erfassten Bestände deuten in vielen 

Gebieten auf Bestandsabnahmen hin. Allerdings sei auch hier nochmals darauf verwiesen, 

dass Wiesenpieper-Bestände mitunter von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen aufwei-

sen können. Es kommt hinzu, dass die Art, abgesehen von den Phasen mit intensiven Re-

viergesängen und Singflügen, mitunter ein sehr heimliches Dasein fristet und bei nicht 

systematisch erfolgenden Erfassungen leicht übersehen werden kann. Bei zugrunde ge-

legten 18 bis 21 Revieren wird der aktuelle Anteil der im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten Reviere auf etwa 3 % bis 6 % des Landesbestandes geschätzt. 

4.1.2.1 Vergleich der Brutbestandserfassungen 2017 und 2012 

Die meisten Altdaten beschränken sich nur auf einzelne Bereiche des Gesamtgebietes und 

werden daher unter den einzelnen Teilgebieten abgehandelt. Eine 2012 von Herrn Manf-

red Jäger (Ortsbeauftragter für Vogelschutz der Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-

Pfalz und Saarland (OBV)) durchgeführte Revierkartierung deckt jedoch den gesamten 

Bereich des 2017 bearbeiteten Untersuchungsgebietes ab und ermöglicht es somit für 

Braunkehlchen und Wiesenpieper auf Ebene des gesamten Untersuchungsgebietes einen 

sehr vorsichtigen Bestandstrend zu ermitteln. 

Die Anzahl der Braunkehlchen-Reviere hat demnach im Vergleich der Jahre 2012 und 

2017 um rund 6,5 %, von 31 auf 29 Reviere abgenommen. Beim Wiesenpieper hat sich 

die Anzahl der Reviere im Vergleich um 50 % bzw. 75 %, von 12 auf 18 bzw. 21 Reviere 

erhöht. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass kurzfristig erheblich schwankende 

Brutbestände für die Art charakteristisch sind (HÖTKER 1996). 

4.1.2.2 Vergleich der Brutbestandserfassung 2017 mit den im Rahmen der GDE zum EU-

VSG 2008 bis 2010 innerhalb der Probefläche OL-ART 09 erfassten Bestandsdaten 

Innerhalb der 400 ha großen Probefläche „OL-ART 09“ wurden im Rahmen der GDE in 

den Erfassungsjahren 2008-2010 insgesamt 12 Braunkehlchen- und 9 Wiesenpieper-Re-

viere kartiert. 2017 konnten innerhalb derselben Fläche 9 Braunkehlchen- und 7-8 Wie-

senpieper-Reviere erfasst werden. Für das Braunkehlchen entspricht dies einer Be-

standsabnahme von 25 %. Für den Wiesenpieper liegt die Bestandsabnahme bei rund 11 

% bzw. 22 %. 
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Abbildung 5: Im Rahmen der GDE 2008-2010 (weiße Quadrate) und bei der 2017er Erfassung 

(gelbe und grüne Kreise) im OL-ART 09 nachgewiesene Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Re-

viere (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de) 

Die 2008 bis 2010 in der südlich und südwestlich von Crainfeld gelegenen Lüderaue do-

kumentierten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sind vollständig weggebro-

chen. Während das Braunkehlchen 2017 in den westlich der K 100 zwischen Grebenhain 

und Crainfeld gelegenen Flurbereichen „In der Haigwiese“ und „In der Aaswiese“ nicht 

mehr als Brutvogel vertreten war, ist die Anzahl der Wiesenpieper-Reviere hier konstant, 

zumindest aber im Rahmen des natürlichen Schwankungsbereiches geblieben. Im Bereich 

des nördlich von Crainfeld gelegenen Waaggrabens ist die Anzahl der Braunkehlchen- 

und Wiesenpieper-Reviere gegenüber 2008-2010 konstant. In der östlich von Crainfeld 

gelegenen Lüderaue ist gegenüber der im Rahmen der GDE erhobenen Revierzahlen für 

den Wiesenpieper ein leicht positiver und für das Braunkehlchen ein deutlich positiver 

Trend zu erkennen. Durch die positive Entwicklung der Wiesenpieper- und Braunkehl-

chen-Reviere in der östlich von Crainfeld gelegenen Lüderaue konnten die in der südlich 

und südwestlich von Crainfeld gelegenen Lüderaue zu verzeichnenden Verluste abgemil-

dert werden. Möglicherweise wird die gegenüber 2008-2010 positive Entwicklung der 

Revierzahlen in der östlichen Lüderaue durch Braunkehlchen und Wiesenpieper bedingt, 

die ehemals Reviere in den Bereichen südlich und südwestlich von Crainfeld besiedelt 

hatten und diese inzwischen geräumt haben (Umsiedlung). 
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4.2 Betrachtung der Teilgebiete 

4.2.1 Teilgebiet A - NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ mit angrenzendem Offenland 

4.2.1.1 Braunkehlchen 2017 (siehe Abbildungen 6 und 7, Seiten 21 und 22) 

Insgesamt wurden 7 Braunkehlchen-Reviere erfasst, von denen allerdings zwei Reviere 

(Bk 6 und Bk 7) nach dem 19.06.2017 und ein Revier (Bk 1) bereits im Laufe der ersten 

Junidekade verwaist waren. In den drei aufgegebenen Revieren konnten jeweils nur 

Männchen beobachtet werden, ein Hinweis auf Verpaarung liegt nicht vor. 

Eine sichere Verpaarung wurde in 4 Revieren beobachtet. Für ein Brutpaar (Bk 2) konnte 

über den wiederholten Nachweis eines Paares mit zeitweiligem Warnverhalten zumin-

dest auf einen Brutversuch geschlossen werden. Für drei Brutpaare (Bk 3, 4 und 5) liegt 

ein sicherer Brutnachweis vor. Im Revier Bk 3 wurde der Nachweis von Futter tragenden 

Altvögeln (Status C 14b) erbracht, die wiederholt bei Versorgungsflügen beobachtet wur-

den. Ein Nachweis von flüggen Jungvögeln gelang hier jedoch nicht. Eine erfolgreiche Brut 

mit jeweils mindestens 3 flüggen Jungvögeln konnte für die Brutpaare in den Revieren Bk 

4 und Bk 5 bestätigt werden. 

Am 31.05./ 01.06. waren im Gebiet noch weitere 4 singende Männchen (A 2-Status) an-

wesend (zwei Männchen in den südlich des NSG gelegenen Abschnitten und zwei Männ-

chen an der nördlichen Grenze des Teilgebietes). Da in keinem Fall bei nachfolgenden Be-

gehungen ein Revier bestätigt werden konnte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen, dass es sich bei den beobachteten Vögeln um späte Durchzügler gehandelt 

hat. 

Tabelle 6: Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet A 

Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet A - NSG „Duttelswiese bei Ber-

muthshain“ mit angrenzendem Offenland 2017 

Reviere insg. 

davon 
7 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 3 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) - 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
2 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 2 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 6 

flügge Juv./ Rev. 0,86 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,50 

flügge Juv./ BP 1,50 

In Teilgebiet A liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei ca. 42,9 %. Brutpaare wurden in ca. 

57,1 % der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 7 Revieren fand in 42,9 
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% der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konnten flügge Jungvögel dokumentiert 

werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (4 BP) als Bezugsgröße zugrunde gelegt, lag der 

Bruterfolg bei ca. 75,0 %. 

4.2.1.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 6, Seite 21) 

Jäger gelang im Gebiet 2012 der Nachweis von 7 Braunkehlchen-Revieren, von denen 

sechs Reviere im Süden und ein Revier nördlich der L 3181 angesiedelt waren. Ein von 

Jäger nordöstlich des Flurbereiches „Im Fieberhölzchen“ aufgeführter Revierstandort 

konnte 2017 nicht mehr bestätigt werden. Das hier vorhandene Grünland wird aktuell 

bereits so intensiv genutzt, dass eine Besiedlung durch Braunkehlchen derzeit nicht mög-

lich erscheint. Die Lage der drei von Jäger in den südlich der L 3181 gelegenen Kernberei-

chen des NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ ermittelten Reviere entspricht, unter Be-

rücksichtigung der anzunehmenden Erfassungsunschärfe, in etwa der Position der 2017 

als Bk 1 bis Bk 3 dokumentierten Braunkehlchen-Reviere. Ein weiteres im Nordwesten 

des Flurbereiches „Im Fieberhölzchen“ ermitteltes Revier war auch 2017 besetzt, wurde 

im Laufe der Brutsaison jedoch sehr wahrscheinlich aufgegeben. 

Die GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Grebenhain“ von 

2007 führt für das NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ 3 Braunkehlchen-Reviere auf, 

von denen ein Revier im Bereich der aktuell als Bk 4 und Bk 5 erfassten Reviere liegt. 

Voigt meldet 2005 für den Bereich des NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ ebenfalls 3 

Braunkehlchen-Reviere. Von diesen befand sich ein Revier im Bereich der beiden aktuell 

als Bk 4 und Bk 5 erfassten Reviere. Einen weiteren Reviernachweis erbrachte Voigt nord-

westlich des Flurbereichs „Im Fieberhölzchen“, wo auch 2017 ein Reviernachweis (Bk 7) 

gelang. Das Revier wurde 2017 im Laufe der Brutsaison jedoch sehr wahrscheinlich auf-

gegeben. 

Im Vorentwurf zum Landschaftsplan Grebenhain (PNL) wird für das Jahr 2000 lediglich 

ein Braunkehlchen-Reviere aufgeführt, das zwischen den aktuell als Bk 1 und Bk 2 erfass-

ten Revierstandorten lokalisiert ist. 

Cezanne et al. beobachteten 1989 in dem südlich der L 3181 gelegenen Abschnitt des NSG 

„Duttelswiese bei Bermuthshain“ 2 Braunkehlchen-Reviere, die im Umfeld der beiden ak-

tuell erfassten Reviere Bk 1 und Bk 2 angesiedelt waren. 

4.2.1.2 Wiesenpieper 2017(siehe Abbildungen 6 und 7, Seiten 21 und 22) 

Insgesamt wurden 6 Wiesenpieper-Reviere erfasst. Ein Brutverdacht konnte für drei Re-

viere ausgesprochen werden. In zwei Fällen (W 1 und W 6) konnten dabei Revierpaare 

beobachtet werden, in einem Revier (W 2) wurde lediglich ein revierhaltendes Männchen 

nachgewiesen. Im Falle von W 1 wurden Singflüge des Männchens beobachtet, die sich 

über eine Distanz von deutlich mehr als 200 m, bis über die östlich des Revierzentrums 

gelegene K 100 hinaus erstreckten. 
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Ein sicherer Brutnachweis durch flügge Jungvögel erfolgte in 3 Revieren (W 3-5). Im Re-

vier W 4 konnten neben Futter tragenden Altvögeln auch mindestens 3 flügge Jungvögel 

beobachtet werden. In den Revieren W 3 und W 5 wurden jeweils mindestens 2 flügge 

Jungvögel angetroffen, wobei für Revier W 3 zuvor warnende (B 7) und Futter tragende 

(C 14b) Altvögel festgestellt wurden. 

Tabelle 7: Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet A 

Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet A - NSG „Duttelswiese bei Bermuths-

hain“ mit angrenzendem Offenland 2017 

Reviere insg. 

davon 
6 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 1 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) 2 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
- 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 3 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 7 

flügge Juv./ Rev. 1,17 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,40 

flügge Juv./ BP 2,33 

In Teilgebiet A liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei 50,0 %. Brutpaare wurden in 50,0 % 

der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 6 Revieren fand in 50,0 % der 

Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konnten flügge Jungvögel dokumentiert wer-

den. Wird die Anzahl der Brutpaare (3 BP) als Bezugsgröße zugrunde gelegt, lag der Brut-

erfolg bei 100 %. 

4.2.1.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 6, Seite 21) 

Jäger konnte 2012 im Bereich von Teilgebiet A insgesamt 3 Wiesenpieper-Reviere nach-

weisen. Eines der Reviere verortet Jäger im Umfeld des im Norden des NSG „Duttelswiese 

bei Bermuthshain“ gelegenen Borstgrasrasens, etwa 200 m nordöstlich des 2017 als W 1 

erfassten Wiesenpieper-Revieres. Ein zweites von Jäger aufgenommenes Revier liegt 

etwa im Bereich des aktuell als W 2 bezeichneten Revierstandortes. Die Verortung des 

dritten von Jäger festgestellten Revieres entspricht ziemlich genau der Lage des 2017 als 

W 3 bezeichneten Revieres. 

Die GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Grebenhain“ von 

2007 gibt den Wiesenpieper-Bestand im NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ mit 5 Re-

vieren an. Für vier der fünf Reviere konnte eine im Rahmen der methodisch bedingten 

Unschärfe liegende punktgenaue Verortung nachvollzogen werden. 
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Abbildung 6: Verortung der 2017 in Teilgebiet A erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem 

die 2017 in Teilgebiet A festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de).  
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Abbildung 7: Verortung der 2017 in Teilgebiet A erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / 

Geometrien der HB-Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)
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Ein 2007 nordwestlich des Flurbereiches „Im Fieberhölzchen“ aufgeführter Revierstand-

ort wird aktuell bereits so intensiv genutzt, dass eine Ansiedlung von Wiesenpiepern hier 

derzeit ausgeschlossen werden kann. 

Cezanne et al. berichten 1989 aus den südlich der L 3181 gelegenen Abschnitten von Teil-

gebiet A insgesamt 3 Wiesenpieper-Reviere. Unter Berücksichtigung der methodisch be-

dingten Unschärfe können die drei von Cezanne et al. beobachteten Reviere den aktuell 

festgestellten Wiesenpieper-Revieren W 3, W 5 und W 6 zugewiesen werden. 

4.2.2 Teilgebiet B - Lüderaue zwischen NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ und L 3178 

4.2.2.1 Braunkehlchen 2017 (siehe Abbildungen 8 und 9, Seiten 24 und 25) 

Im gesamten Teilgebiet B konnte nur ein Braunkehlchen-Revier (Bk 1) nachgewiesen 

werden, das populationsökologisch sehr wahrscheinlich dem schwerpunktmäßig in Teil-

gebiet F, im Bereich der Lüderaue gelegenen Braunkehlchen-Cluster zuzuordnen ist. Für 

das Revier konnte durch den Nachweis eines Revierpaares ein Brutverdacht ausgespro-

chen werden, Hinweise auf einen erfolgreichen Brutversuch liegen jedoch nicht vor. 

4.2.2.1.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 8, Seite 24) 

Jäger gelang 2012 in den hier betrachteten Abschnitten der Lüderaue noch der Nachweis 

von 9 Braunkehlchen-Revieren, von denen ein Revier dem 2017 festgestellten Bk 1 ent-

spricht. 

Im Rahmen der GDE zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ wurden 2008-2010 in der na-

hezu das gesamte Teilgebiete B abdeckenden Probefläche insgesamt 5 Braunkehlchen-

Reviere festgestellt, von denen eines im Bereich des 2017 nachgewiesenen Revieres Bk 1 

angesiedelt ist. 

Sowohl die GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Greben-

hain“ von 2007 als auch die von Voigt 2005 durchgeführte Erfassung führen für das hier 

betrachtete Teilgebiet jeweils ein Braunkehlchen-Revier „In der Röderwiese“ auf. Das hier 

gelegene Grünland wird derzeit zu intensiv bewirtschaftet, als dass eine Ansiedlung von 

Braunkehlchen möglich wäre. 

Im Vorentwurf zum Landschaftsplan Grebenhain (PNL) werden zwei Braunkehlchen-Re-

viere aufgeführt. Eines der beiden Reviere ist im Flurbereich „In der Röderwiese“ veror-

tet. 

Jäger kartierte 1995 im hier betrachteten Teilgebiet insgesamt noch 13 Braunkehlchen-

Reviere. Trotz gezielter Nachsuche konnte 2017 für keines der von Jäger 1995 erfassten 

Reviere ein erneuter Reviernachweis erbracht werden. 

4.2.2.2 Wiesenpieper 2017 (siehe Abbildungen 8 und 9, Seiten 24 und 25) 

Ebenso wie beim Braunkehlchen gelang in Teilgebiet B auch für den Wiesenpieper nur 

mehr ein Reviernachweis. Für das Revier (W 1) konnte ein Brutverdacht durch den 
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Abbildung 8: Verortung der 2017 in Teilgebiet B erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem 

die 2017 in Teilgebiet B festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 
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Abbildung 9: Verortung der 2017 in Teilgebiet B erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / 

Geometrien der HB-Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)
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Nachweis eines Revierpaares erhoben werden, Hinweise für einen erfolgreichen Brutver-

such liegen jedoch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass das hier besprochene Wiesen-

pieper-Revier populationsökologisch zu dem in Teilgebiet F gelegenen Wiesenpieper-

Cluster gehört. 

4.2.2.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildungen 8 , Seiten 24) 

2012 konnte Jäger 3 Wiesenpieper-Reviere erfassen, von denen eines im Bereich des 

2017 nachgewiesenen Wiesenpieper-Revieres W 1 liegt. Der Flurbereich „In der Röder-

wiese“, wo Jäger noch ein Reviernachweis gelang, wird derzeit deutlich zu intensiv be-

wirtschaftet, um von Wiesenpiepern besiedelt werden zu können. 

Auch die GDE zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ führt 3 Wiesenpieper-Reviere auf, die 

im Bereich von Teilgebiet B liegen. Keines der im Rahmen der GDE erfassten Gebiete 

konnte 2017 bestätigt werden. 

1995 wurden von Jäger 6 Wiesenpieper-Reviere kartiert, von denen 2017 kein einziges 

bestätigt werden konnte. 

Ein 1986 erstelltes ökologisches Gutachten zur Flurbereinigung Grebenhain-Crainfeld 

führt ein am südlichen Rande von Teilgebiet B verortetes Wiesenpieper-Revier auf. Die 

Genauigkeit der Verortung wird jedoch mit einer erheblichen Unschärfe von 1.000 m an-

gegeben. 

4.2.3 Teilgebiet C - Eisenberg, Haig- und Aaswiese zwischen Grebenhain und Crainfeld 

4.2.3.1 Braunkehlchen 2017 

Zwischen Ende Mai und Anfang Juli wurde das Gebiet viermal vollständig auf Revierver-

halten zeigende Braunkehlchen abgesucht. An den vier Terminen konnte kein einziges 

Braunkehlchen beobachtet werden. Für das Braunkehlchen liegt für Teilgebiet C somit ein 

qualifizierter Negativnachweis (E 99-Status) vor. 

4.2.3.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 10, Seite 28) 

Jäger konnte 2012 im Gebiet noch 3 Braunkehlchen-Reviere nachweisen. Zwei der Re-

viere sind in Bereichen verortet, die aktuell nur noch eine unzureichende Eignung als 

Bruthabitat aufweisen. In den Flurbereichen „In der Haigwiese“, „In der Aaswiese“ und 

„Im Aasteich“ sind im Umfeld eines Grabens mit angrenzenden feuchten Grünlandberei-

chen auch aktuell noch als Bruthabitat geeignete Strukturen vorhanden. Dennoch konnte 

ein hier von Jäger 2012 festgestelltes Revier aktuell nicht mehr bestätigt werden. 

2008-2010 wurden auf den in Teilgebiet C gelegenen Abschnitten der im Rahmen der GDE 

zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ bearbeiteten Probefläche noch 2 Braunkehlchen-Re-

viere erfasst.  
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Sowohl die GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Greben-

hain“ von 2007 als auch die 2005 auf Voigt zurückgehenden Erfassungen geben den 

Braunkehlchen-Bestand mit einem Revier an. 

In der Kartierung von 1995 führt Jäger im östlichen Abschnitt von Teilgebiet C insgesamt 

2 Braunkehlchen-Reviere auf. 

4.2.3.2 Wiesenpieper 2017 (siehe Abbildungen 10 und 11, Seiten 28 und 29) 

Der Wiesenpieper wurde mit insgesamt 4 Revieren erfasst, wobei für ein Revier (W 2) der 

Verdacht besteht, dass es sich um ein im Laufe des Erfassungszeitraumes verlagertes Re-

vier handelt. Für Teilgebiet C wird der Brutbestand daher mit 3 bis 4 Revieren angegeben. 

Für 2 Reviere liegt ein Brutverdacht vor, der durch den wiederholten Nachweis von Re-

vierverhalten zeigenden Männchen sichergestellt wurde (W 2 mit B 4-Status; W 4 mit B 

7-Status).  

In zwei Fällen liegt ein sicherer Brutnachweis vor. Dieser wurde für das Revier W 3 durch 

die Beobachtung Futter tragender Altvögel (C 14b-Status) erbracht. Für das in Revier W 

1 anwesende Brutpaar konnte durch die Beobachtung von mindestens 2 juvenilen Jung-

vögeln eine erfolgreiche Brut belegt werden. 

Tabelle 8: Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet C 

Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet C - Eisenberg, Haig- und Aaswiese 

zwischen Grebenhain und Crainfeld 2017 

Reviere insg. 

davon 
3-4 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 1-2 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) - 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
1 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 1 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 2 

flügge Juv./ Rev. 0,5-0,67 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,0 

flügge Juv./ BP 1,0 

In Teilgebiet C liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei 33,3 % bzw. 50,0 %. Brutpaare wur-

den in 50,0 % bzw. 66,7 % der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 3 

bzw. 4 Revieren fand in 25,0 % bzw. 33,3 % der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. 

es konnten flügge Jungvögel dokumentiert werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (2 BP) 

als Bezugsgröße zugrunde gelegt, lag der Bruterfolg bei 50 %. 
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Abbildung 10: Verortung der 2017 in Teilgebiet C erfassten Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem die 2017 in Teilgebiet C 

festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 
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Abbildung 11: Verortung der 2017 in Teilgebiet C erfassten Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / Geometrien der HB-

Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)
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4.2.3.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 10, Seite 28) 

Jäger führt in seiner 2012 durchgeführten Erfassung im Gebiet lediglich 1 Wiesenpieper-

Revier auf, das am Standort des 2017 als W 1 bezeichneten Wiesenpieper-Revieres ange-

siedelt war. 

In der Zeit von 2008-2010 waren auf den innerhalb von Teilgebiet C gelegenen Abschnit-

ten der im Rahmen der GDE zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ bearbeiteten Probeflä-

che 3 Wiesenpieper-Reviere vorhanden, von denen ein Revier hinsichtlich der räumlichen 

Lage recht genau mit dem 2017 nachgewiesenen W 3 übereinstimmt. 

Für 2007 werden in der GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue 

bei Grebenhain“ in Teilgebiet C ebenfalls 3 Wiesenpieper-Reviere vermerkt. 

In seiner 1995 durchgeführten Kartierung konnte Jäger im östlichen Abschnitt von Teil-

gebiet C insgesamt 2 Wiesenpieper-Reviere feststellen, die beide im erweiterten Umfeld 

der beiden 2017 angetroffenen Wiesenpieper-Reviere W 1 und W 2 angesiedelt waren. 

Bei dem 2017 als W 2 erfassten Revier handelt es sich unter Umständen um ein im Laufe 

der Brutsaison umgesiedeltes Revier. 

4.2.4 Teilgebiet D - Waaggraben zwischen Grebenhain und Crainfeld 

4.2.4.1 Braunkehlchen 2017 (siehe Abbildungen 12 und 13, Seiten 32 und 33) 

Im Gebiet wurden insgesamt 6 Reviere kartiert, die sich alle im östlich des Vulkanradwe-

ges gelegenen Abschnitt des Gebietes befinden. Bei einem Revier (Bk 3) besteht der Ver-

dacht, dass dieses im Laufe der Brutsaison aufgegeben wurde bzw. eine Umsiedlung er-

folgte. 

Für ein Revier (Bk 1) liegt ein Brutverdacht vor, der durch Nachweis eines Brutpaares 

erbracht wurde. Am 30.06. war im Revier ein intensiv warnendes (B 7-Status) Männchen 

anwesend. Für das Revier konnte kein Hinweis auf eine erfolgreiche Brut erbracht wer-

den. 

Für 4 Reviere liegen sichere Brutnachweise vor. In Revier Bk 4 konnte das Futter tragende 

Männchen beobachtet werden (C 14b-Status), wobei Versorgungsflüge über eine Distanz 

von bis zu 200 m nachgewiesen wurden. 3 Brutpaaren gelang eine erfolgreiche Brut mit 

einmal 4 flüggen Jungvögeln (Bk 5) und zweimal mindestens 2 flüggen Jungvögeln (Bk 2 

und Bk 6). 

Eine Familie aus einem Altvogelpaar mit vier flüggen Jungvögeln wurde am 27.06. am 

nördlichen Siedlungsrand von Crainfeld beobachtet. Da in den Bereichen an keinem an-

deren Begehungstermin eine Braunkehlchen-Sichtung erfolgte, wurde die Beobachtung 

nicht als Revier sondern als bereits umherziehender Familienverband gewertet. 
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Tabelle 9: Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet D 

Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet D - Waaggraben zwischen Greben-

hain und Crainfeld 2017 

Reviere insg. 

davon 
6 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 1 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) - 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein 

Nachweis von flüggen Juv.) 
2 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 3 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 8 

flügge Juv./ Rev. 1,33 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,60 

flügge Juv./ BP 1,60 

In Teilgebiet D liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei ca. 16,7 %. Brutpaare wurden in ca. 

83,3 % der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 6 Revieren fand in 50,0 

% der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konnten flügge Jungvögel dokumentiert 

werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (5 BP) als Bezugsgröße zugrunde gelegt, lag der 

Bruterfolg bei 60 %. 

4.2.4.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 12, Seite 32) 

Jäger beobachtete 2012 insgesamt 3 Braunkehlchen-Reviere, von denen ein Revier im 

westlich des Vulkanradweges gelegenen Abschnitt des Gebietes angesiedelt war. Die bei-

den im Osten des Vulkanradweges gelegenen Braunkehlchen-Reviere befanden sich im 

Umfeld der 2017 besiedelten Revierstandorte Bk 2 und Bk 4 bzw. Bk 5. 

2008-2010 wurden auf den in Teilgebiet D gelegenen Abschnitten der im Rahmen der 

GDE zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ bearbeiteten Probefläche 2 Braunkehlchen-Re-

viere im Osten des Vulkanradweges erfasst, von denen sich ein Revier etwa 100 m west-

lich des 2017 als Bk 4 aufgenommenen Revieres befand, während das zweite Revier im 

Bereich des aktuell als Bk 5 registrierten Revierstandortes angesiedelt war. 

Im Rahmen der 1995 von Jäger durchgeführten Erfassung wurden in den Tallagen im Os-

ten des Vulkanradweges insgesamt 3 Braunkehlchen-Reviere dokumentiert. Zwei der von 

Jäger angetroffenen Revierstandorte konnten 2017 als Bk 3 und Bk 6 bestätigt werden. 

4.2.4.2 Wiesenpieper 2017 (siehe Abbildungen 12 und 13, Seiten 32 und 33) 

Im Rahmen der Erfassung wurde 1 Wiesenpieper-Revier festgestellt. Der Revierinhaber 

konnte regelmäßig bei Singflügeln beobachtet werden. Eine Verpaarung oder Verhaltens-

muster, die auf einen Brutversuch schließen lassen wurden jedoch nicht beobachtet. 
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Abbildung 12: Verortung der 2017 in Teilgebiet D erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem 

die 2017 in Teilgebiet D festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 
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Abbildung 13: Verortung der 2017 in Teilgebiet D erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / 

Geometrien der HB-Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)
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4.2.4.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 12, Seite 32) 

2012 konnte Jäger insgesamt 2 Wiesenpieper-Reviere feststellen. Ein Revier befand sich 

am Siedlungsrand von Grebenhain, im westlich des Vulkanradweges gelegenen Teil des 

Untersuchungsgebietes. Ein weiterer Reviernachweis gelang Jäger am nördlichen Rand 

von Teilgebiet D. 

2008-2010 wurde auf den in Teilgebiet D gelegenen Abschnitten der im Rahmen der GDE 

zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ bearbeiteten Probefläche ein Wiesenpieper-Reviere 

im Osten des Vulkanradweges dokumentiert. 

1995 beobachtete Jäger im Gebiet 3 Wiesenpieper-Reviere, von denen zwei Reviere öst-

lich des Vulkanradweges angesiedelt waren und ein Revier westlich des ehemaligen 

Bahndammes lokalisiert war. Die Lage des zuletzt genannte Revierstandortes entspricht 

der des 2017 nachgewiesenen Wiesenpieper-Revieres W 1. 

4.2.5 Teilgebiet E - Pfingstweide mit Waaggraben bzw. Schwarza bei Vaitshain 

4.2.5.1 Braunkehlchen 2017 (siehe Abbildungen 14 und 15, Seiten 36 und 37) 

Insgesamt konnten 6 Braunkehlchen-Reviere nachgewiesen werden, für die alle ein siche-

rer Brutnachweis erbracht wurde. In zwei Fällen (Bk 1 und Bk 6) gelang der Brutnachweis 

durch Futter tragende Altvögel (C 14b-Status). In vier Revieren (Bk 2, 3, 4 und 5) schlos-

sen die Brutpaare die Brut mit 2 bis maximal 4 flüggen Jungvögeln erfolgreich ab. 

Tabelle 10: Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet E 

Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet E - Pfingstweide mit Waaggraben 

bzw. Schwarza bei Vaitshain 2017 

Reviere insg. 

davon 
6 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen - 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) - 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein Nach-

weis von flüggen Juv.) 
2 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 4 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 11 

flügge Juv./ Rev. 1,83 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,83 

flügge Juv./ BP 1,83 

In sämtlichen Revieren waren Paare anwesend, die alle zur Brut schritten und zumindest 

Nestlinge hervorbrachten. Der Anteil der Nichtbrüter liegt in Teilgebiet E daher bei 0 % 

und der Anteil der Reviere mit anwesenden Brutpaaren bei 100 %. Bezogen auf den Brut-

bestand von 6 Revieren fand in ca. 66,7 % der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es 

konnten flügge Jungvögel dokumentiert werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (6 BP) 
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als Bezugsgröße zugrunde gelegt, die im vorliegenden Fall der Anzahl der Reviere ent-

spricht, liegt der Bruterfolg hier ebenfalls bei ca. 66,7 %. 

4.2.5.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 14, Seite 36) 

Für das Teilgebiet E liegen als Vergleichsdaten nur die von Jäger 2012 erfassten Reviere 

vor. Jäger beobachtete im Gebiet 4 Braunkehlchen-Reviere, die alle im Umfeld der Kläran-

lage von Vaitshain verortet sind. Drei der Reviere befinden sich auf Flächen, die inzwi-

schen vollständig mit Gehölzen bewachsen sind und als Braunkehlchen-Habitat nicht 

mehr infrage kommen. Ein südlich der Kläranlage aufgeführtes Revier ist aktuell ebenfalls 

nicht mehr besetzt. 

4.2.5.2 Wiesenpieper 2017 (siehe Abbildungen 14 und 15, Seiten 36 und 37) 

Im Rahmen der diesjährigen Bestandserfassungen konnten im Gebiet insgesamt 4 Wie-

senpieper-Reviere festgestellt werden. Bei einem Revier (W 4) ist nicht auszuschließen, 

dass es sich um ein im Laufe des Erfassungszeitraumes umgesiedeltes Revier handelt. Der 

aktuelle Brutbestand wird deshalb mit 3 bis 4 Revieren angegeben. 

In den Revieren W 1 bis W 3 wurden Brutpaare nachgewiesen, die ihre Brut alle erfolg-

reich abschließen konnten, wobei die Anzahl der erbrüteten und flügge gewordenen Jung-

vögel in zwei Fällen bei 2 und in einem Fall bei 3 Jungen lag. 

Tabelle 11: Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet E 

Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet E - Pfingstweide mit Waaggraben 

bzw. Schwarza bei Vaitshain 2017 

Reviere insg. 

davon 
3-4 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 0-1 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) - 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein Nach-

weis von flüggen Juv.) 
- 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 3 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 7 

flügge Juv./ Rev. 1,75 bis 2,33 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 2,33 

flügge Juv./ BP 2,33 

In Teilgebiet E liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei 0 % bzw. 25,0 %. Brutpaare wurden 

in 75,0 % bzw. 100 % der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 3 bzw. 4 

Revieren fand in 75,0 % bzw. 100 % der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konn-

ten flügge Jungvögel dokumentiert werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (3 BP) als Be-

zugsgröße zugrunde gelegt, beträgt der Bruterfolg 100 %. 
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Abbildung 14: Verortung der 2017 in Teilgebiet E erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem 

die 2017 in Teilgebiet E festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 
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Abbildung 15: Verortung der 2017 in Teilgebiet E erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / 

Geometrien der HB-Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)



 39 

 

4.2.5.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 14, Seite 36) 

Jäger konnte 2012 im Bereich der „Pfingstweide“ ein Wiesenpieper-Revier feststellen. Im 

entsprechenden Abschnitt wurde auch 2017 ein Wiesenpieper-Revier nachgewiesen. 

4.2.6 Teilgebiet F - Lüderaue zwischen L 3178 und Bannerod 

4.2.6.1 Braunkehlchen 2017 (siehe Abbildungen 16 und 17, Seiten 41 und 42) 

Insgesamt konnten 9 Braunkehlchen-Reviere erfasst werden. Für Revier Bk 6 liegt ein 

Brutverdacht vor, der durch den Nachweis eines Revierpaares erbracht werden konnte, 

das bis zum 13.06. wiederholt beobachtet wurde. Bei späteren Nachkontrollen war das 

Revier verwaist. Ein Zusammenhang zwischen der Aufgabe des Revieres und der Mitte 

Juni vollständig erfolgten Mahd des Flurbereichs „In der Kreuzwiese“ kann nicht ausge-

schlossen werden. 

Für 8 Reviere (Bk 1-5 und Bk 7-9) liegt ein sicherer Brutnachweis über die Beobachtung 

von flüggen Jungvögeln in zuvor sicher voneinander abgegrenzten Revieren vor. In den 

erfolgreichen Brutrevieren wurden zwischen 1 bis 4 flügge Jungvögel beobachtet. 

Am 31.05./ 01.06. waren im Gebiet auf Holzpfosten noch drei zeitweise singende Männ-

chen (A 2-Status) zugegen. In keinem Fall konnte bei nachfolgenden Kontrollen ein Revier 

bestätigt werden. Auch ein am 31.05. beobachtetes Braunkehlchen-Paar wurde bei Folge-

begehungen nicht mehr angetroffen, so dass kein Revier-Status erreicht wurde. Es ist da-

her mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei den hier beschrie-

benen Beobachtungen um späte Durchzügler gehandelt hat. 

Tabelle 12: Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet F 

Braunkehlchen-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet F - Lüderaue zwischen L 3178 und 

Bannerod 2017 

Reviere insg. 

davon 
9 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen - 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) 1 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein Nach-

weis von flüggen Juv.) 
- 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 8 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. mind. 20 

flügge Juv./ Rev. 2,22 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 2,22 

flügge Juv./ BP 2,50 

In Teilgebiet F liegt der Anteil der vermutlichen Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten 

Revierinhabern oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei ca. 11,1 %. In ca. 88,9 

% der Reviere wurden Brutpaare beobachtet, die alle eine erfolgreiche Brut mit flüggen 
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Jungvögeln absolvierten. Wird die Anzahl der Brutpaare (8 BP) als Bezugsgröße zugrunde 

gelegt, beträgt der Anteil erfolgreicher Brutpaare 100 %. 

4.2.6.1.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 16, Seite 41) 

Jäger konnte im Gebiet im Rahmen seiner 2012 erfolgten Erfassung 5 Braunkehlchen-Re-

viere feststellen, von denen sich drei Reviere im Umfeld der 2017 festgestellten Reviere 

Bk 1 bzw. Bk 2, Bk 4 bzw. Bk 5 und Bk 6 befanden. 

2008-2010 wurden im Zuge der GDE zum EU-VSG 5421-401 „Vogelsberg“ in Teilgebiet F 

3 Braunkehlchen-Reviere dokumentiert. Die Reviererfassung wurde dabei auf einer Pro-

befläche durchgeführt, die nur etwa das westliche Drittel des gesamten Teilgebietes ab-

deckt. Zwei Reviere sind in Bereichen verortet, in denen auch 2017 die Reviere Bk 4 und 

Bk 7 lokalisiert waren. Im unmittelbaren Umfeld des dritten im Rahmen der GDE festge-

stellten Revieres konnte aktuell kein Revierstandort nachgewiesen werden. Die dort vor-

handenen Habitate weisen aktuell deutlich eingeschränkte Offenlandeigenschaften auf, so 

dass hier aktuell eine Braunkehlchen-Ansiedlung nicht sehr wahrscheinlich erscheint. 

Etwa 120 m westlich des in der GDE festgestellten Revieres befand sich 2017 am Südufer 

der Lüder jedoch ein Braunkehlchen-Revier (Bk 5). 

Sowohl die GDE zum FFH-Gebiet 5522-304 „Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Greben-

hain“ von 2007 als auch die 2005 auf Voigt zurückgehenden Erfassungen führen 2 im 

Westen des Gebietes gelegene Braunkehlchen-Reviere auf, die bezüglich ihrer Lagepara-

meter recht genau mit den 2017 erfassten Braunkehlchen-Revieren Bk 5 und Bk 8 bzw. 

Bk 9 übereinstimmen. 

2000 werden im Vorentwurf zum Landschaftsplan Grebenhain (PNL) 2 Braunkehlchen-

Reviere in der nördlichen Hälfte des Teilgebietes aufgeführt. 2017 konnte keiner der bei-

den Revierstandorte bestätigt werden. In der Nähe des im Südwesten des Flurbereichs 

„Auf der Frühwiese“ verorteten Revieres wurde am 31.05.2017 zwar ein Braunkehlchen-

Paar beobachtet, an den nachfolgenden Begehungsterminen konnte jedoch kein Revier 

bestätigt werden. 

Die 1995 von Jäger durchgeführte Bestandserfassung verzeichnet im Gebiet insgesamt 8 

Braunkehlchen-Reviere. Vier Reviere stehen in einem engen räumlichen Bezug zu den 

2017 vorhandenen Revieren Bk 1, Bk 5, Bk 6 und Bk 9. Ein weiteres von Jäger aufgenom-

menes Revier befand sich etwa 120 m südwestlich des aktuell als Bk 4 bezeichneten 

Braunkehlchen-Revieres. 

4.2.6.2 Wiesenpieper 2017(siehe Abbildungen 16 und 17, Seiten 41 und 42) 

Im gesamten Teilgebiet wurden 5 Wiesenpieper-Reviere erfasst, wobei in einem Fall (W 

1) der Verdacht besteht, dass im Laufe der Brutsaison innerhalb des Teilgebietes eine Ver-

lagerung bzw. Umsiedlung des Revieres erfolgte. Der Brutbestand des Teilgebietes wird 

daher mit 4 bis 5 Revieren angegeben.  
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In zwei Fällen liegt ein Brutverdacht vor, der durch die wiederholte Beobachtung eines 

Revierpaares (W 4) bzw. durch die mehrmalige Beobachtung eines Revierverhalten zei-

genden Männchens gegeben ist (W 1). 

Ein sicherer Brutnachweis liegt für 3 Reviere vor, der bei einem Revier durch den Nach-

weis von Futter tragenden Altvögeln (C 14b-Status) gelang. In zwei Revieren konnte eine 

erfolgreiche Brut der Brutpaare durch die Beobachtung von jeweils 3 flüggen Jungvögeln 

dokumentiert werden. 

Tabelle 13: Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet F 

Wiesenpieper-Brutbestand und Bruterfolg Teilgebiet F - Lüderaue zwischen L 3178 und 

Bannerod 2017 

Reviere insg. 

davon 
4-5 

Reviere; unverpaart bzw. Verpaarung nicht nachgewiesen 0-1 

Revierpaare (kein Hinweis auf Brut) 1 

Brutpaare (Hinweise auf 

Brut bzw. sicheres Brüten) 

kein Hinweis auf erfolgreiche Brut (kein Nach-

weis von flüggen Juv.) 
1 

Bruterfolg (Nachweis von flüggen Juv.) 2 

Bruterfolg/Nachwuchsrate 

insg. flügge Juv. 6 

flügge Juv./ Rev. 1,2 bis 1,5 

flügge Juv./ Paar (RP und BP) 1,5 

flügge Juv./ BP 2,0 

In Teilgebiet F liegt der Anteil der Nichtbrüter (Reviere mit unverpaarten Revierinhabern 

oder nicht nachweislich brütende Revierpaare) bei 25,0 % bzw. 40,0 %. Brutpaare wur-

den in 60,0 % bzw. 75 % der Reviere beobachtet. Bezogen auf den Brutbestand von 4 bzw. 

5 Revieren fand in 40,0 % bzw. 50 % der Reviere eine erfolgreiche Brut statt, d. h. es konn-

ten flügge Jungvögel dokumentiert werden. Wird die Anzahl der Brutpaare (3 BP) als Be-

zugsgröße zugrunde gelegt, liegt der Bruterfolg bei ca. 66,7 %. 

4.2.6.2.1 Vergleich mit früher erfassten Daten (siehe Abbildung 16, Seite 42) 

2012 ermittelte Jäger im Rahmen seiner Revierkartierung insgesamt 2 Wiesenpieper-Re-

viere, von denen ein Revier im Bereich des 2017 erfassten W 3 angesiedelt war. 

Ebenfalls 2012 erbrachte Rockel einen Brutnachweis für ein Wiesenpieper-Revier im Um-

feld der 2017 als W 1 und W 2 aufgenommenen Reviere. 

2008-2010 wurden bei den Revierkartierungen zur GDE des EU-VSG 5421-401 „Vogels-

berg“ 2 Wiesenpieper-Reviere erfasst. Die Reviererfassung erfolgte dabei auf einer Pro-

befläche, die nur etwa das westliche Drittel des gesamten Teilgebietes abdeckt. Die in der 

GDE erfassten Wiesenpieper-Reviere entsprechen den 2017 als W 4 und W 5 erbrachten 

Reviernachweisen. 
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Abbildung 16: Verortung der 2017 in Teilgebiet F erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere sowie aus früheren Jahren bekannte Revierdaten (Bk= Braunkehlchen, W= Wiesenpieper). Dargestellt werden außerdem die 

2017 in Teilgebiet F festgestellten Beeinträchtigungen und Gefährdungen (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hessen.de). 
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Abbildung 17: Verortung der 2017 in Teilgebiet F erfassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere in Relation zu den im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung aufgenommenen Biotopen (Bildquelle: HLNUG; verändert / 

Geometrien der HB-Biotope: HLNUG. - http://natureg.hessen.de)
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Die 1995 von Jäger im Gebiet durchgeführte Revierkartierung ergab für den Wiesenpie-

per einen Bestand von 5 Revieren, von denen drei in Bereichen angesiedelt waren, in de-

ren erweitertem Umfeld auch 2017 Wiesenpieper-Reviere (W 1, W 4 und W 5) nachge-

wiesen wurden. 

5 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für 
umzusetzende Maßnahmen 

Im Gebiet bestehende Beeinträchtigungen und Gefährdungen, die sich nachteilig auf die 

Bestandsentwicklung der lokalen Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Population auswir-

ken können, werden in Kapitel 6 detailliert für die sechs Teilgebiete abgehandelt. 

Generell sind im Untersuchungsgebiet, das zu den bedeutendsten hessischen Braunkehl-

chen-Brutgebieten zählt und auch für den Wiesenpieper eine überregionale Bedeutung 

hat, folgende Dinge zu beachten. 

5.1 Optimierung des Wasserhaushaltes 

Sowohl Braunkehlchen als auch Wiesenpieper profitieren insbesondere von extensiv ge-

nutzten Grünlandhabitaten feuchter (bis nasser) Ausprägung. Die landesweiten Be-

standseinbrüche beider Zielarten sind zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, 

dass ebensolche Biotopflächen durch Trockenlegung und anschließende Nutzungsinten-

sivierung zu einem großen Teil aus der Kulturlandschaft verschwunden sind. Auch im Un-

tersuchungsgebiet sind entsprechende Biotope meist nur noch kleinflächig vorhanden. Es 

ist daher umso bedauerlicher, dass in jüngster Zeit selbst in diesen letzten feuchten Of-

fenlandhabitaten noch Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt wurden und werden. Es 

wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Maßnahmen (Anlage von Entwäs-

serungsgräben oder Drainagesystemen, Grabenvertiefungen) die zu einer Entwässerung 

von Feuchtgrünland führen, nach Möglichkeit zu unterlassen sind. Für bereits entwäs-

serte Flächen ist zu prüfen, ob der ursprüngliche Zustand der Flächen durch geeignete 

Maßnahmen wie die Inaktivierung oder Entfernung vorhandener Drainagesysteme wie-

der hergestellt werden kann. 

Für die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Fließgewässer (Lüder, Waaggraben, 

Schwarza) ist zu prüfen, ob die ursprüngliche Gewässerstruktur verändert und dadurch 

der Wasserhaushalt des angrenzenden Grünlandes nachteilig beeinflusst wurde. In ent-

sprechenden Abschnitten ist der ursprüngliche Gewässerzustand weitestgehend wieder 

herzustellen. Zumindest sind Maßnahmen umzusetzen, die einen positiven Einfluss (Wie-

dervernässung) auf den Wasserhaushalt des angrenzenden Auengrünlandes haben. 

5.2 Flächen mit im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung (HB) erfassten Biotop-

strukturen und FFH-Lebensraumtypen (LRT) 

In den einzelnen Teilgebieten sind in unterschiedlichem Ausmaß Flächen vorhanden, die 

im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung als naturschutzfachlich besonders wertvolle 



 45 

 

Biotope erfasst wurden. In der Regel handelt es sich hierbei um natürliche, naturnahe o-

der extensiv genutzte Lebensräume, die, soweit es sich um Offenlandhabitate handelt, 

auch eine Funktion als Braunkehlchen- oder Wiesenpieper-Habitat erfüllen. Es ist daher 

auch für die Bestandsentwicklung der lokalen Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Popu-

lation von Interesse, dass entsprechende Biotopstrukturen erhalten und nötigenfalls auch 

wieder hergestellt werden. Dies gilt ebenfalls für Flächen die einem FFH-Lebensraumtyp 

des Offenlandes entsprechen. 

Als für Braunkehlchen und Wiesenpieper relevante Biotopstrukturen und Lebensraum-

typen sind insbesondere folgende HB-Biotope und FFH-LRT zu nennen: 

HB-Biotope 

04.110 Ungefasste Quellen 

05.130 Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren 

05.210 Kleinseggensümpfe saurer Standorte 

06.110 Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt 

06.210 Grünland feuchter bis nasser Standorte 

06.220 Grünland wechselfeuchter Standorte 

06.530 Magerrasen saurer Standorte 

06.540 Borstgrasrasen 

09.200 Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte 

FFH-LRT 

LRT 6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontane auf dem europäischen 

Festland) auf Silikatböden 

LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Bö-

den (Molinion caeruleae) 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

LRT 6520 Berg-Mähwiesen 

Um sicherzustellen, dass Braunkehlchen und Wiesenpieper in ihren Lebensräumen ein 

ausreichend großes Angebot an Bruthabitaten und Arthropodennahrung vorfinden, ist es 

erforderlich, dass in den Brutgebieten genügend Flächen mit mehrjähriger krautiger und 

altgras- bzw. hochstaudenreicher Vegetation vorhanden sind. Der Erhalt mehrjähriger 

bracheartiger Altgrasstrukturen hat Auswirkung auf das vorhandene Pflanzenspektrum. 

Im Falle von FFH-LRT kann dies zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des 

LRT führen. Werden Altgrasflächen oder –säume im Bereich von LRT angelegt, ist daher 

eine engmaschige Kontrolle der Flächen erforderlich. Auf Flächen mit entsprechend emp-

findlicher Vegetation sollten im Zweifelsfall daher sicherheitshalber nur überjährige Alt-

grasbestände erhalten werden, die nur alle vier bis sechs Jahre auf denselben Flächen zu 
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liegen kommen. Bei dieser Vorgehensweise kann sich die ursprüngliche Vegetation wie-

der vollständig regenerieren (MÜLLER & BOSSHARD 2010). 

5.3 Spätnutzung des Grünlandes in Braunkehlchen-Lebensräumen/ Aushagerung 

Aus im Westerwald durchgeführten Untersuchungen schließen FISCHER et al. (2013), dass 

der Erhalt einer Braunkehlchen-Population maßgeblich von einem späten Erstnutzungs-

termin abhängt, der, unabhängig von der Höhenlage, nicht vor dem 1. Juli, im Idealfall so-

gar nicht vor dem 15. Juli liegt. Untersuchungen aus der Schweiz deuten an, dass zum Er-

halt einer Braunkehlchen-Population der Anteil der spät gemähten Wiesen in den 

Braunkehlchen-Lebensräumen bei mehr als 50 % (HORCH & SPAAR 2015) bzw. mehr als 60 

% (GRÜEBLER et al. 2015) liegen muss. 

Entsprechend späte Erstnutzungstermine stellen auf noch ursprünglichem, nicht oder 

nur wenig mit Nährstoffen angereichertem, schwachwüchsigem Grünland sicherlich den 

Goldstandard im Braunkehlchen-Schutz dar. Auf bereits eutrophierten oder von Natur 

aus stärker wüchsigen Standorten besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Habitateigen-

schaften für Braunkehlchen und Wiesenpieper durch eine undifferenzierte, über längeren 

Zeitraum erfolgende Spätnutzung des Grünlandes verschlechtern können. MAULBETSCH & 

REBSTOCK (2015) berichten für eine baden-württembergische Braunkehlchen-Population 

bei Balingen, dass ehemals besiedelte Flächen zum Teil wahrscheinlich aufgrund verän-

derter Vegetationsstrukturen geräumt wurden, die auf eine späte Mahd zurückzuführen 

waren. Auch im oberen Goms (Kanton Wallis) in der Schweiz fiel bei der Umsetzung von 

Braunkehlchen-Fördermaßnahmen auf, dass sich die Artenzusammensetzung von Wie-

sen, die erst ab dem 15. Juli gemäht werden, zum Teil verändert hat. HORCH & SPAAR (2016) 

berichten, dass auf den betroffenen Flächen eine Verarmung und Vergrasung der Pflan-

zenbestände zu beobachten ist, wodurch sich die Lebensraumqualität für Braunkehlchen 

zu verschlechtern droht. 

Auf durch Eutrophierung und eine zu intensive Nutzung in ihrer Vegetationsstruktur und 

Artenzusammensetzung bereits stark veränderten Wiesen und Weiden, ist nötigenfalls 

vor der Aufnahme einer auf naturnahe Grünlandbestände ausgerichteten extensiven Nut-

zung die Vorschaltung einer Aushagerungsphase (Düngungsverzicht, Frühjahrsvorweide, 

Frühjahrsschröpfschnitt, zeitlich begrenzte erhöhte Mahdfrequenz) erforderlich (vgl. 

KAPFER 2010, OPPERMANN 1999). 

5.4 Einrichtung von Spätmahdstreifen 

Um den Bruterfolg der beiden Zielarten durch Störung oder gar Ausmähen von Gelegen, 

nicht flüggen Jungvögeln und brütenden Braunkehlchen-Weibchen nicht zu gefährden, 

werden späte Mahdtermine, die in der ersten bzw. zweiten Julidekade liegen (siehe Kapi-

tel 5.3) eingefordert. In der Praxis wird eine vollständige Spätmahd großflächiger Nutz-

einheiten nicht immer realisierbar oder gewünscht (z. B. auch aus naturschutzfachlichen 

Gründen) sein. In diesen Fällen sollten zumindest angrenzend an bekannte oder potenti-
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elle Bruthabitate (z. B. Saumstrukturen mit mehrjähriger Vegetation, Altgrasinseln, Grä-

ben etc.) mindestens 10 m breite Spätmahdstreifen erhalten werden, die erst ab dem 15. 

Juli (in nur von Wiesenpiepern besiedelten Gebieten evtl. auch schon ab dem 1. Juli) mit 

in die Nutzung einbezogen werden. 

5.5 Verbesserung des Wartenangebotes durch die Installation von Holzpfählen 

Für das Braunkehlchen ist ein ausreichend großes Angebot an Wartenstrukturen in den 

Brut- und Jagdhabitaten von großer Bedeutung. Ein Mangel an Warten kann sich negativ 

auf das Ansiedlungsverhalten der Art auswirken. Auch der Wiesenpieper nutzt entspre-

chende Elemente gerne und regelmäßig, kommt aber auch mit niedrigeren Strukturen 

aus. 

Eine Wartenfunktion erfüllen Hochstauden, Weidereste auf Weideflächen, kleinere Soli-

tärgehölze, an der Bodenoberfläche anstehende größere Steine etc. Als ausgesprochen ge-

eignete künstliche Sitzwarten haben sich Holzpfähle erwiesen wie sie beim Bau von Wei-

dezäunen eingesetzt werden. Im Untersuchungsgebiet vorhanden traditionelle 

Weidezaunanlagen sind daher zu erhalten und bei Bedarf instandzusetzen. Die Holzpfähle 

sollten in der Regel in einem Abstand von 10 m zueinander gesetzt werden und die sie 

umgebende Vegetation um ca. 20 cm überragen. Auch auf nicht beweideten Flächen soll-

ten entlang von potentiellen Braunkehlchen-Habitaten wie Gräben, Bachrändern und Ge-

ländekanten Holzpfostenreihen installiert werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, 

dass die Installation von Holzpfosten und sonstigen künstlichen Warten nur erfolgsver-

sprechend ist, wenn auch die sonstigen Rahmenbedingungen den Anforderungen von 

Braunkehlchen und Wiesenpiepern entsprechen. Folgende Voraussetzungen sind hierbei 

zu beachten: 

• Installation von künstlichen Sitzwarten nur in Kombination mit dem Erhalte von 

mehrjährigen altgras- bzw. hochstaudenreichen Saumstrukturen; 

• keine Mitnutzung der entsprechenden Bereiche während der Brutzeit von Braun-

kehlchen und Wiesenpieper; 

• ausreichend großer Abstand (30 bis 60 m zu Hecken und linearen Gehölzstruktu-

ren, 100 m zu Waldrändern) zu Gehölzstrukturen; 

• kein Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide im Umfeld der Maßnahmenflächen. 

Als Maßnahmen zur Optimierung des Lebensraumes für Braunkehlchen und Wiesenpie-

per wurden im Untersuchungsgebiet durch das Amt für Wirtschaft und den ländlichen 

Raum in Lauterbach bisher weit mehr als 1.100 Holzpfähle in die Lebensräume der beiden 

Zielarten eingebracht. Die in den letzten Jahren im Bereich der bestehenden Sied-

lungscluster installierten Holzpfosten werden regelmäßig von den brütenden Braunkehl-

chen und Wiesenpiepern als Warten genutzt. In derzeit noch nicht besiedelten Abschnit-

ten des Untersuchungsgebietes wurden auf neu an Gräben installierten Holzpfosten Ende 

Mai und Anfang Juni revieranzeigende Braunkehlchen, darunter ein Paar, beobachtet. Bei 

nachfolgenden Kontrollen konnte jedoch in keinem der Fälle ein methodenkonformes, 

über einen längeren Zeitraum gehaltenes Revier bestätigt werden. 



 48 

 

Bei einem Teil der neugesetzten Pfostenreihen konnten sich noch keine Säume mit mehr-

jähriger altgras- bzw. hochstaudenreicher Vegetation entwickeln, so dass Braunkehlchen 

auf Ebene der Bruthabitate noch keine optimalen Bedingungen zur Anlage von Nestern 

vorfinden. Hier ist in den nächsten Jahren ein besonderes Augenmerk auf mögliche Neu-

ansiedlungen zu richten.  

Zum Teil wurde entlang der neugesetzten Holzpfahlreihen der Aufwuchs noch während 

der Brutzeit vollständig mitgenutzt oder es wurde ein nur unzureichend breiter Saum er-

halten. Hierbei besteht zum einen die Gefahr, dass vorhandene Gelege samt brütender 

Braunkehlchen-Weibchen oder noch nicht vollständig flügge Braunkehlchen-Jungvögel 

ausgemäht werden, zum anderen führt eine vollständige jährliche Mitnutzung der Saum-

strukturen zu einem suboptimalen Angebot an potentiellen Brutplätzen. 

5.6 Gehölzmanagement 

Braunkehlchen und Wiesenpieper gehören zur Gilde der Wiesenbrüter, die bevorzugt in 

offenen Wiesen- bzw. Weidelandschaften siedeln, stärker durch Heckenstrukturen geglie-

dertes Offenland meist jedoch meiden (BESNARD et al. 2016, BESNARD & SECONDI 2014). In 

den hier beschriebenen, in der Gemeinde Grebenhain gelegenen Wiesenbrüterlebensräu-

men sollte daher dringend davon abgesehen werden, im Rahmen von Kompensations-

maßnahmen Heckenstrukturen und Gehölzreihen anzulegen. Die im Untersuchungsge-

biet im Umfeld der Lüder gelegenen Talbereiche und angrenzende Hanglagen waren 

ursprünglich weitestgehend frei von flächig entwickelten Gehölzbeständen oder ausge-

dehnten Hecken und Baumhecken. Die Neuanlage von Heckenstrukturen sollte vorzugs-

weise in Flurbereichen erfolgen, die traditionell durch Heckenstrukturen geprägt waren 

bzw. sind (z. B. Heckenfluren bei Kaulstoß). Gemäß Literaturangeben meidet das Braun-

kehlchen Lebensräume, sobald der Heckenanteil den Wert von 115 m/ 10 ha übersteigt 

(GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1988). 

Einzelne kleinere Solitärgehölze und Büsche können in den Lebensräumen von Braun-

kehlchen und Wiesenpieper als strukturbereichernde Elemente betrachtet werden, die 

von den beiden Zielarten als Warten genutzt werden. Ein erhöhter Gehölzanteil wirkt sich 

jedoch rasch negativ auf das Ansiedlungsverhalten der beiden Arten aus. Auf der Basis 

von Papierrevieren konnten im Voralpenraum für das Braunkehlchen im Durchschnitt 

pro Revier 2,0 Einzelbüsche und 0,6 Einzelbäume ermittelt werden, 33 % der Reviere wa-

ren vollständig gehölzfrei. Im Falle des Wiesenpiepers liegen die ermittelten Werte bei 

2,4 Einzelbüschen und 0,2 Einzelbäumen, während 47 % der Reviere frei von Gehölzen 

waren. Zu Wäldchen und Waldrändern halten Braunkehlchen einen Mindestabstand von 

70 bis 100 m, für Wiesenpieper liegen die Werte bei 80 bis 125 m (SIERING 2017, WEIß 

2017) 

5.7 Maßnahmen auf Ackerflächen und Wiederherstellung von Grünland 

Ursprünglich als Grünland genutzte Flächen, die inzwischen ackerbaulich genutzt wer-

den, sind nach Möglichkeit wieder in extensiv genutztes Grünland zu überführen. Eine 
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Umwandlung in Extensivgrünland bietet sich v. a. für erosionsgefährdete Flächen und auf 

Standorten mit unterdurchschnittlichem Ertragspotential an. Für weiterhin als Acker be-

wirtschaftete Flächen ist zu prüfen, ob nachfolgende, für Braunkehlchen und Wiesenpie-

per dienliche Maßnahmen umgesetzt werden können (vgl. GOTTWALD & STEIN-BACHINGER 

2016): 

• Etablierung möglichst breiter mehrjähriger Blühstreifen; 

• Etablierung von überjährigen Vogelstreifen (Kleegras-Luzerne-Streifen);  

• Einrichtung von Altgrasstreifen; 

• Einrichtung von selbstbegrünenden Ackerbrachen. 

5.8 Förderung des ökologischen Landbaus 

Eine in den letzten Jahren zunehmend intensiver werdende industrielle Landwirtschaft 

hat zu einer massiven Verarmung der Agrarlandschaft an arten- und blütenreichen Bio-

topstrukturen geführt, die sich bereits deutlich auf die Bestände zahlreicher Tier- und 

Pflanzenarten ausgewirkt hat. Es kommt hinzu, dass die in der konventionellen Landwirt-

schaft weiträumig und großflächig eingesetzten chemisch-synthetischen Pestizide massiv 

in den Naturhaushalt und die Nahrungsnetze eingreifen. Aktuelle Studien zeigen, dass 

sehr wahrscheinlich ein enger Zusammenhang zwischen dem Einsatz von chemisch-syn-

thetischen Pestiziden und dem Rückgang von Insekten und insektenfressenden Vogelar-

ten besteht (vgl. HALLMANN et al 2014). 

Um landesweit den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide deutlich zu reduzieren und 

die Nahrungsgrundlagen für Braunkehlchen, Wiesenpieper und viele weitere Tierarten 

langfristig wieder zu verbessern, ist der Anteil der nach den Vorgaben des ökologischen 

Landbaus bewirtschafteten Flächen deutlich auszuweiten. Gleichwohl gilt auch für den 

tendenziell immer intensiver wirtschaftenden Ökolandbau, dass in für Braunkehlchen 

und Wiesenpieper relevanten Offenlandbereichen eine wiesenbrütergerechte Flächen-

nutzung erfolgen muss (keine Entwässerungsmaßnahmen, angepasste Nutzungstermine, 

Erhalt von potentiellen Bruthabitaten etc.). 

5.9 Förderung extensiver Beweidungssysteme 

Auf traditionell als Weideland genutzten Flächen sollte eine extensiv ausgerichtete Be-

weidung fortgeführt bzw. wieder aufgenommen werden. Regionaltypisch ist vor allem die 

Beweidung mit Rindern, allerdings ist generell auch eine Beweidung mit anderen Tierar-

ten wie Schafen und Pferden denkbar. Auf Flächen mit starker Gehölzentwicklung bietet 

sich der Einsatz von Ziegen an. Insbesondere auf feuchten bis nassen Standorten kann zur 

Lebensraumerhaltung und –gestaltung auch der Einsatz von Wasserbüffeln geprüft wer-

den. Allerdings sind nach Möglichkeit immer einheimische und regionaltypische Tierar-

ten zu präferieren. 

Eine Beweidung ist auch für die im HALM-Viewer als „naturschutzfachlich wertvolles 

Weidegrünland“ gekennzeichneten Flächen zu prüfen. 
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Über die Brutzeit sollte die Beweidung in der Regel mit einer möglichst geringen Besatz-

dichte erfolgen. Potentielle Bruthabitate und erst zu einem späteren Zeitpunkt mit in die 

Nutzung einzubeziehende Habitatstrukturen mit über- bzw. mehrjährige Vegetation sind 

mit Hilfe von Elektrozäunen auszukoppeln. Werden entsprechende Strukturen bereits 

vor dem Eintreffen der ersten Braunkehlchen und Wiesenpieper ausgekoppelt (z B. Saum-

streifen entlang von stationären Zaunanlagen) können die Zaunstangen der mobilen 

Zäune von brutwilligen Braunkehlchen oder Wiesenpiepern als Warten mitgenutzt wer-

den. 

Auf auszuhagernden Flächen kann insbesondere eine als Frühjahrsvorweide erfolgende 

Beweidung einen wertvollen Beitrag zur Wiederherstellung naturnaher Grünlandbe-

stände leisten. 

Kritisch zu bewerten ist hingegen die auf einzelnen Weiden zu beobachtende Beweidung 

mit vergleichsweise hohen Besatzdichten und anschließender vollständiger Nachmahd 

der Flächen noch während der Brutzeit der beiden Zielarten. Aufgrund unzureichend ent-

wickelter mehrjähriger Saumstrukturen existieren auf den betroffenen Flächen kaum ge-

eignete Bruthabitate. Sollten dennoch Ansiedlungs- und Brutversuche erfolgen, haben 

diese kaum Aussicht auf Erfolg, und es drohen Verluste durch Viehtritt oder das Ausmä-

hen von Gelegen und brütenden Weibchen sowie nicht flüggen Jungvögeln. 

Ein großer Teil der heute in Mitteleuropa noch vorhandenen artenreichen Wiesen sind 

mit hoher Wahrscheinlichkeit aus extensiv genutztem Weideland hervorgegangen. Reine 

Mähwiesen existieren in größerem Umfang in Mitteleuropa erst seit etwa 100 bis 150 Jah-

ren (BUNZEL-DRÜKE et al. 2015). 1951 weist Knapp (zit. n. RHAESE 1996) darauf hin, dass es 

im Vogelsberg keine reine Wiesennutzung gibt, da gemähte Flächen in der Regel nachbe-

weidet werden. Eine zeitweise Beweidung bzw. die Etablierung von Mähweidesystemen 

und der Erhalt von mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) sowie Berg-Mähwiesen 

(LRT 6520) stehen daher sehr wahrscheinlich nicht per se im Widerspruch. Auch die Ent-

stehungsgeschichte der Borstgrasrasen ist eng mit einer extensiven Weide- und Mahdnut-

zung verknüpft. Borstgrasrasen gelten als charakteristische Pflanzengesellschaft ehemals 

weit verbreiteter Hutungen (RHAESE 1996). Die heute noch vorkommenden Borstgrasra-

senreste können als Relikte dieser traditionellen Hudelandschaften verstanden werden 

(vgl. BUNZEL-DRÜKE et al.2015). Waren in den 1950er Jahren im Hohen Vogelsberg noch 

4.250 ha Borstgrasrasen vorhanden, ging deren Fläche bis gegen Ende der 1990er Jahre 

auf nur noch 80 ha zurück (RHAESE 1999).  

Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen LRT 6230, LRT 

6510 und LRT 6520 stellt eine zeitweise Beweidung eine adäquate Nutzungsform dar. Die 

Leitlinien für die Erhaltung und Entwicklung von Lebensraumtypen führen zum Erhalt 

von Borstgrasrasen (LRT 6230) u. a. die einmalige Beweidung mit Landschafen in freier 

Hute, möglichst mit Beimischung von Ziegen auf. Alternativ ist eine umtriebsweise Bewei-

dung mit Schafen und gegebenenfalls Ziegen in Koppeln auf Teilflächen ohne Zufütterung 
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tolerierbar. Für die beiden Mähwiesen-Typen (LRT 6510 und LRT 6520) sieht der Leitfa-

den eine Nachbeweidung mit Rindern oder Schafen als tolerierbare Alternative anstelle 

eines zweiten Schnitts vor (ERNST et al. 2012).  

Im Untersuchungsgebiet vorhandene feuchte Hochstaudenfluren, die den Kriterien des 

LRT 6430 entsprechen, sollten bei einer geplanten Beweidung vorsichtshalber besser 

ausgezäunt werden (vgl. BUNZEL-DRÜKE et al. 2015, ERNST et al. 2012). 

5.10 Flankierende Maßnahmen 

5.10.1 Sitzwarten-Cluster/ „Überreizmethode“ 

In Oberfranken wird seit etwa drei Jahren ein als „Überreizmethode“ bezeichnetes Ver-

fahren erprobt. Die ersten Ergebnisse erweisen sich als vielversprechend. Die Methode 

macht sich die hohe Affinität der Braunkehlchen zu exponierten Wartenstrukturen 

zunutze. Auf geeigneten Flächen werden vor der Heimkehr der ersten Braunkehlchen be-

reits im März gehäuft künstliche Sitzwarten (z. B. Bambusstangen) in die Braunkehlchen-

Lebensräume eingebracht. Im Durchschnitt werden auf der Fläche eines Fußballfeldes 

zwei runde bis ovale Sitzwarten-Cluster angelegt, die einen Durchmesser von etwa 8 bis 

15 m haben. Auf der Fläche eines Clusters werden etwa 25 bis 50 ungefähr 120 cm hohe 

künstliche Warten aufgestellt. Zusätzlich wird siedlungswilligen Braunkehlchen im zent-

ralen Bereich des Clusters eine ca. 2 m hohe Singwarte angeboten (SIERING & FEULNER 

2017, SIERING & FEULNER 2016). In den Projektgebieten hat sich der Braunkehlchenbestand 

seit der Umsetzung der „Überreizmethode“ positiv entwickelt. 

FEULNER et al. (2017) weisen allerdings mit Recht darauf hin, dass die „Überreizmethode“ 

nur im Verbund mit landschaftspflegerischen Maßnahmen wie der Etablierung eines Nut-

zungsmosaiks aus Brachestrukturen und extensiv genutztem Grünland sinnvoll und er-

folgsversprechend ist. Auf Ebene des Nahrungsangebotes bestehende Defizite oder ein 

genereller Mangel an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten kann durch ein Mehr an 

künstlichen Warten nicht kompensiert werden. 

Eine Erprobung der „Überreizmethode“ in den Wiesenbrütergebieten im Vogelsberg ist 

prinzipiell denkbar. Das mit der Überreizmethode verbundene vorbrutzeitliche Ausbrin-

gen und nachbrutzeitliche Einholen der künstlichen Sitzwarten ist jedoch ausgesprochen 

zeitintensiv und lässt sich kaum sinnvoll in den normalen Tagesablauf eines landwirt-

schaftlichen Betriebes integrieren. Eine Umsetzung ist daher am ehesten auf ehrenamtli-

cher Ebene, z. B. im Rahmen der Vereinstätigkeit lokal agierender Naturschutzgruppen, 

realisierbar. Auf jeden Fall ist vor der Umsetzung eine gezielte Flächenauswahl erforder-

lich. Die Umsetzung setzt darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit zwischen Bewirt-

schaftern, Flächeneigentümern, Verwaltung und dem ehrenamtlichen Naturschutz vo-

raus.  
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5.10.2 Maßnahmen auf Ebene des Nester- und Gelegeschutzes/ „Prädatorenmanagement“ 

Es liegen derzeit für das Untersuchungsgebiet keine Hinweise vor, die für Braunkehlchen 

und Wiesenpieper auf bestandsgefährdende Prädationsverluste schließen lassen. Auf 

Ebene des einzelnen Nestes ansetzende Schutzmaßnahmen sind ausgesprochen zeitin-

tensiv und bergen immer die Gefahr einer Störung des Brutgeschehens. Zur präventiven 

Abwehr potentieller Prädatoren ist am ehesten die weiträumige Abzäunung bekannter 

Bruthabitate mit Elektrozäunen bzw. Weidenetzen vorstellbar.  

6 In den einzelnen Teilgebieten bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträch-
tigungen und Vorschläge für die Umsetzung von Maßnahmen 

6.1 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet A (siehe Abbildung 18, Seite 58 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 1-22, Seiten 3-13) 

6.1.1 Optimierung des Wasserhaushaltes 

Es ist zu prüfen, ob in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydromelioration 

der Flächen durchgeführt wurden (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, Anlage von 

Entwässerungsgräben, Grabenvertiefungen etc.). Entsprechende Maßnahmen bzw. In-

stallationen, die eine Entwässerung des Grünlandes bewirken, sind nach Möglichkeit 

rückgängig zu machen. 

Für den Gewässerlauf der Lüder und deren Seitenarme ist zu prüfen, ob durch wasser-

bauliche Maßnahmen die Qualität und der Flächenanteil des im Gebiet vorhandenen 

Feuchtgrünlandes (incl. feuchter Hochstaudenfluren und Feuchtbrachen) positiv beein-

flusst werden können. 

6.1.2 Gehölzmanagement 

In früheren Jahren (vgl. im Natureg-Viewer unter http://natureg.hessen.de/Main.html? 

role=default einsehbare Luftbilder aus den Jahren 1952/53 und 1934-36) war das Gebiet 

nahezu frei von Gehölzen. Aktuell sollten insbesondere Grabenstrukturen, Uferbereiche 

der Fließgewässer und das Umfeld von feuchten Hochstaudenfluren bzw. Feuchtbrachen 

sowie feuchten bis nassen Grünlandbereichen weitestgehend gehölzfrei gehalten werden. 
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Tabelle 14: Maßnahmenvorschläge Gehölzmanagement  

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträchti-

gung 
Maßnahmenvorschläge Gemar-

kung 
Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 8 82/1 (Bach-

lauf) 

dichte Ufergehölze Freistellung des Bachlau-

fes; größtmögliche Ent-

fernung vorhandener Ge-

hölze  

2646 7 4 Feldgehölzinsel; Beeinträchti-

gung angrenzender, für Braun-

kehlchen besonders geeigneter 

Feuchthabitate 

zu den vorhandenen 

Feuchthabitaten (u. a. 

Feuchtbrache) wird die 

Einrichtung einer ca. 60 

m breiten Offenlandzone 

empfohlen. 
2646 7 3 Grabengehölze; Beeinträchti-

gung angrenzender, für Braun-

kehlchen besonders geeigneter 

Feuchthabitate. Die entlang des 

Grabens vorhandenen Gehölze 

und die südwestlich gelegene 

Feldgehölzinsel schränken von 

zwei Seiten den Offenlandcha-

rakter der zwischen den Gehölz-

strukturen gelegenen feuchten 

Offenlandhabitaten stark ein. 

Freistellung des Grabens 

und der angrenzenden 

feuchten Grünlandhabi-

tate (u. a. Feuchtbrache) 

2646 7 Bachlauf bzw. 

Graben auf 

Flurstück 2 

Grabengehölze; eingeschränkte 

Nutzbarkeit potentieller Habi-

tatstrukturen 

Freistellung des Grabens 

bzw. Bachlaufes; ab-

schnittsweise wurden 

bereits Gehölze entfernt 

2646 8 75, 78, 84/1 

(alles Graben-

strukturen) 

Gehölzentwicklung entlang der 

Gräben 

Freistellung und Offen-

haltung der Grabenstruk-

turen 

2646 7 1 (befestigter 

Wirtschafts-

weg, Graben) 

ausgedehnter Heckenzug; Zer-

schneidung  

weitestgehende Freistel-

lung des Grabens 

2646 8 86; Weg zwi-

schen NSG 

und angren-

zender Acker-

fläche 

Gehölzentwicklung; Beeinträch-

tigung angrenzender Offenland-

biotope 

weitestgehende Entfer-

nung der vorhandenen 

Gehölze 

2646 8 68-70, 82/2 

(Lüder), 85 

Gehölzentwicklung; Beeinträch-

tigung von für Braunkehlchen 

und Wiesenpieper besonders ge-

eigneten feuchten bis nassen Of-

fenlandbiotopen 

deutliche Reduzierung 

der vorhandener Gehölze 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträchti-

gung 
Maßnahmenvorschläge Gemar-

kung 
Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 8 65/1 (Gra-

ben) 

dichte Grabengehölze Weitestgehende Freistel-

lung und Offenhaltung 

des Grabens 

2646 5 4 (L 3181) Zerschneidung der Lüderaue 

durch Straßenbegleitgehölze an 

der L 3181 

weitestgehende Entfer-

nung der Straßenbegleit-

gehölze 

2646 5 8 (nördlicher 

Abschnitt) 

Beeinträchtigung von für Braun-

kehlchen und Wiesenpieper be-

sonders geeigneten feuchten Of-

fenlandhabitaten durch Ge-

hölzsukzession 

Bereiche sollten dauer-

haft offen und möglichst 

gehölzfrei gehalten wer-

den 

2646 5 17 (Rode-

bach) 

Beeinträchtigung des Offenland-

charakters und Zerschneidung 

durch dichte Ufergehölze ent-

lang des Rodebachs 

größtmögliche Entfer-

nung der vorhandenen 

Ufergehölze 

2646 5 11 (Lüder) dichte Ufergehölze; Zerschnei-

dung; Beeinträchtigung angren-

zender, für Braunkehlchen und 

Wiesenpieper besonders geeig-

neter Habitate (Feuchtwiesen, 

Feuchtbrachen, Borstgrasrasen) 

die Uferbereiche der Lü-

der waren ursprünglich 

frei von Gehölzen; größt-

mögliche Entfernung der 

Ufergehölze  

2662 2 317, 320 Zerschneidung durch aufkom-

mende Gehölze 

Offenhaltung der Gräben 

6.1.3 Nutzungsextensivierung 

Ein größerer Anteil des außerhalb des NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ gelegenen 

Grünlandes wird aktuell zu intensiv genutzt, als dass eine Besiedlung durch Wiesenpieper 

und Braunkehlchen erfolgen könnte. Die betroffenen Grünlandflächen sind wieder einer 

extensiveren Nutzung zuzuführen. Besonders kritisch ist, dass ein Teil der Flächen bereits 

im Mai vollständig gemäht wird, und so die Gefahr sehr groß ist, dass auf der Fläche vor-

handene Gelege, brütende Weibchen und nicht flügge Jungvögel ausgemäht werden. 

Durch die Mitnutzung der Säume gehen überdies wertvolle, als Bruthabitat nutzbare 

Strukturen verloren. 
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Tabelle 15: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 7 7, 8 intensive Nutzung; die Flächen 

waren am 31. Mai bereits voll-

ständig gemäht; derzeit kein ge-

eignetes Braunkehlchen- oder 

Wiesenpieper-Habitat 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 

2646 5 32; „Am Eich-

weg“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 13.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 8 71; „In den 

schwarzen 

Wiesen“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 13.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 8 58, 59; „Bei der 

Musterwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 13.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 4 115; „In den 

schwarzen 

Wiesen“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 13.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 5 23 intensive Nutzung; Fläche war 

am 13.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 5 18/1, 18/2, 19; 

„Müllershans-

wiesen“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 13.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 5 6 intensive Nutzung; die kleine 

Fläche war am 13.06. bereits ge-

mäht 

spätere Mahd 

2646 5 1-3; „Am 

Schmidtsberg“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 31.05. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und evtl. 

Einrichtung von Altgras-

inseln 

2646 5 8 (NSG) vollständige Mahd vor dem 1. 

Juli 

Mahdzeitpunkt überprü-

fen, ggf. anpassen 



 56 

 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 5 14; „Auf der 

Heide“ 

Fläche war am 1. Juli bereits 

vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2646 5 12 intensive Nutzung; Fläche war 

am 19.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

6.1.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

Die Installation von Holzpfählen und der Erhalt von mehrjährigen Säumen wird insbeson-

dere an vorhandenen Grabenstrukturen und den Bachläufen der Lüder empfohlen. Es ist 

jedoch darauf zu achten – dies gilt z. B. für die nördlich der L 3181 gelegenen Uferbereiche 

der Lüder – dass die Installation von Holzpfählen nur dort erfolgt, wo die Habitatstruktu-

ren ausreichend offen sind, oder der vorhandene Gehölzbesatz zeitnahe reduziert wird. 

In Abschnitten mit ausgedehnten hochstaudenreichen und feuchtbracheartigen Habi-

tatstrukturen besteht in der Regel ein ausreichend großes Angebot an natürlichen War-

ten, so dass eine Aufstockung des Wartenangebotes durch künstliche Warten nicht unbe-

dingt nötig ist. 

Tabelle 16: Maßnahmenvorschläge zur Optimierung des Wartenangebotes 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 8 82/1 (Bach-

lauf) 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten des Bachlau-

fes in Kombination mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstruk-

turen; in Abschnitten mit stark entwickelten Ufergehölzen ist 

die Maßnahme erst nach erfolgtem Gehölzmanagement um-

zusetzen 

2646 8 84/2 (Graben 

bzw. Bachlauf) 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten des Grabens 

bzw. Bachlaufes in Kombination mit dem Erhalt mehrjähri-

ger Saumstrukturen; in Abschnitten mit stärker entwickel-

tem Gehölzbesatz ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Ge-

hölzmanagement umzusetzen 

2646 7 3 (Graben bzw. 

Bachlauf) 

Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

mehrjähriger Saumstrukturen auf der nordöstlichen Graben-

seite; in Abschnitten mit stärker entwickeltem Gehölzbesatz 

ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Gehölzmanagement 

umzusetzen 
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Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 8 

bzw. 

7 

75 (Graben) 

bzw. 3 (Gra-

ben/ Bachlauf) 

Installation einzelner Holzpfähle am Rande der Grabenstruk-

turen 

2646 8 78 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

mehrjähriger Saumstrukturen 

2646 7 2 (durch das 

Flurstück zie-

hender Graben 

bzw. Bachlauf) 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten des Grabens 

bzw. Bachlaufes in Kombination mit dem Erhalt mehrjähri-

ger Saumstrukturen; in Abschnitten mit stärker entwickel-

tem Gehölzbesatz ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Ge-

hölzmanagement umzusetzen 

2646 8 68-70, 83, 85, 

82/2 (Lüder) u. 

84/2 (Lüder); 

NSG „Duttels-

wiese bei Ber-

muthshain“ 

Installation von Holzpfosten am Rande der Fließgewässer 

und Gräben, evtl. als Bestandteil von Zaunanlagen zur Ab-

grenzung von LRT 6430-Bereichen bei angedachter Bewei-

dung 

2646 8 86 Installation von Holzpfählen entlang des Weges und der vor-

handenen Grabenstruktur, in Kombination mit dem Erhalt 

mehrjähriger Saumstreifen; einzelne Holzpfosten sind be-

reits vorhanden 

2646 8 92 Installation von Holzpfählen entlang des Weges in Kombina-

tion mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstreifen 

2646 5 5 (Graben) Installation von Holzpfählen entlang des Grabens und Erhalt 

eines mehrjährigen Saumstreifens 

2646 5 Flurstücks-

grenze Flst. 2 

und 3 

Installation einer Holzpfostenreihe an der Flurstücksgrenze 

und Erhalt eines mehrjährigen Saumstreifens 

2646 5 11 (Lüder) Installation von Holzpfählen am Ufer der Lüder und Erhalt 

eines mehrjährigen Uferrandstreifens; In Abschnitten mit ge-

schlossenen Ufergehölzen ist die Durchführung der Maß-

nahme erst nach erfolgtem Gehölzmanagement zielführend 

2646 5 11 (Lüder); Be-

reich von Flst. 

10 

Installation einzelner Holzpfähle an den Uferbereichen der 

Lüder; die Maßnahme ist erst nach erfolgtem Gehölzmanage-

ment umzusetzen 

2646 5 17 (Rodebach) Installation von Holzpfählen und Erhalt eines mehrjährigen 

Saumstreifens an den Ufern des Rodebaches; in Abschnitten 

mit dichtem Gehölzbesatz ist die Maßnahme erst nach er-

folgtem Gehölzmanagement umzusetzen 
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6.1.5 Extensive Beweidung 

Erhebliche Flächenanteile von Teilgebiet A sind als naturschutzfachlich wertvolles Wei-

degrünland registriert (vgl. HALM-Viewer). Die Aufnahme einer extensiven Beweidung 

wird daher z. B. für die Kernbereiche des NSG „Duttelswiese bei Bermuthshain“ (Gemar-

kung 2646, Flur 8, Flurstücke 68-70, 83 und 85) und die angrenzenden Flurbereiche „In 

den schwarzen Wiesen“ (Gemarkung 2646, Flur 8, Flurstück 71) und „In den Waldwiesen“ 

(Gemarkung 2646, Flur 8, Flurstücke 73, 76, 77 und 79; Gemarkung 2646, Flur 7, Flur-

stück 2) angeregt. Eine darüber hinausgehende Einbeziehung weiterer Flächen in exten-

sive Beweidungsmaßnahmen ist zu begrüßen. 

Im Gebiet vorhandenen, dem LRT 6430 entsprechende feuchte Hochstaudenfluren sind 

nötigenfalls vor der Aufnahme von Beweidungsmaßnahmen auszukoppeln. 

6.1.6 Rückwandlung von Ackerland in Extensivgrünland 

Auf den nachfolgend aufgeführten, aktuell ackerbaulich genutzten Flächen, wird die Wie-

derherstellung von Extensivgrünland empfohlen. Ist eine Wiederstellung von Grünland 

nicht zu realisieren, sind auf den genannten Flächen zumindest die für Ackerflächen vor-

geschlagenen Fördermaßnahmen umzusetzen. 

Tabelle 17: Zur Umwandlung in Extensivgrünland vorgeschlagene Ackerflächen 

Lageparameter 
Bemerkung Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2646 8 90, 91 die Acker- bzw. Grünlandzahl der Parzellen liegt bei > 30 bis 

<= 35, bei einer mittleren Ertragsmesszahl auf Gemarkungs-

ebene von 37 

2646 5 33 es überwiegen Bereiche mit Acker- bzw. Grünlandzahlen von 

> 25 bis <= 30 und > 30 bis <= 35, bei einer mittleren Er-

tragsmesszahl auf Gemarkungsebene von 37 

6.1.7 Fördermaßnahmen auf Ackerflächen 

Eine Umsetzung von für Braunkehlchen und Wiesenpieper dienlichen Maßnahmen wie 

die Einrichtung von mehrjährigen Blüh- und Vogelstreifen, der Erhalt von Altgrasstreifen 

oder die Etablierung selbstbegrünender Brachflächen wird für die Flurstücke 25-28 und 

31 (alle Gemarkung 2646, Flur 5) vorgeschlagen. 
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Abbildung 18: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet A (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes-

sen.de)
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6.2 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet B (siehe Abbildung 19, Seite 65 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 23-38, Seiten 14-21) 

6.2.1 Optimierung Wasserhaushalt 

Es ist zu prüfen, ob in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydromelioration 

der Flächen durchgeführt wurden (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, Anlage von 

Entwässerungsgräben, Grabenvertiefungen etc.). Entsprechende Maßnahmen bzw. In-

stallationen, die eine Entwässerung des Grünlandes bewirken, sind nach Möglichkeit 

rückgängig zu machen. 

Für die nachfolgend aufgeführten Bereiche bestehen Hinweise, dass in jüngster Vergan-

genheit Eingriffe in den Wasserhaushalt erfolgt sind oder aber Planungen für entspre-

chende Maßnahmen bestehen.  

Tabelle 18: Maßnahmenvorschläge Optimierung Wasserhaushalt 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück(e)/ 

Flurbereich 

2662 2 85; „In der 

Bergwiese“ 

Entwässerungsmaßnahmen Deaktivierung bzw. 

Rückbau vorhandener 

Drainagesysteme; Wie-

derherstellung des ur-

sprünglichen Wasser-

haushaltes 

2662 2 189-192; westl. 

„In der spitzen 

Wiese“ 

Entwässerungsmaßnahmen Deaktivierung bzw. 

Rückbau vorhandener 

Drainagesysteme; Wie-

derherstellung des ur-

sprünglichen Wasser-

haushaltes 

2662 2 233; nordwestl. 

„In der Feder-

wiese“ 

Entwässerungsmaßnahmen 

(Planung); Fläche mit feuchten 

bis nassen Bereichen; evtl. Be-

einträchtigung einer nahegele-

genen Sumpfquelle  

von möglicherweise ge-

planten Entwässerungs-

maßnahmen ist abzuse-

hen 

2662 2 184; „In der al-

ten Wiese“ 

gesteigerte Entwässerung an-

grenzender feuchter bis nasser 

Grünlandbereiche durch Gra-

benvertiefung (potentiell) 

Grabenvertiefung prüfen; 

wenn nötig, Umsetzung 

von Maßnahmen, um 

eine vermehrte Entwäs-

serung des angrenzen-

den Grünlandes zu ver-

hindern. 
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6.2.2 Gehölzmanagement 

In früheren Jahren (vgl. im Natureg-Viewer unter http://natureg.hessen.de/Main.html? 

role=default einsehbaren Luftbilder aus den Jahren 1952/53 und 1934-36) waren die in 

Teilgebiet B gelegenen Abschnitte der Lüder nahezu vollständig frei von Ufergehölzen. 

Auch die an die Lüder angrenzenden Flurbereiche wiesen im Gegensatz zu heute einen 

deutlich ausgeprägteren Offenlandcharakter auf. Aktuell sollten insbesondere die Uferbe-

reiche der Lüder sowie angrenzende Flächen mit noch feuchten bis nassen Grünlandha-

bitaten im Rahmen des durchzuführenden Gehölzmanagements deutlich aufgelichtet 

werden. 

Tabelle 19: Maßnahmenvorschläge Gehölzmanagement 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück(e)/ 

Flurbereich 

2662 2 317, 320 dichte Gehölzreihe; Zerschnei-

dung 

weitestgehende Entfer-

nung der vorhandenen 

Gehölze 

2662 2 314, 319/1 

(Lüder); "Im 

Betzenbiegen", 

"Auf der brei-

ten Wiese", 

"Unter dem 

Mühlgraben" 

dichte und ausgedehnte Uferge-

hölze an der Lüder; Zerschnei-

dung 

weitestmögliche Redu-

zierung des Gehölzbe-

standes; die Uferbereiche 

der Lüder waren ur-

sprünglich nahezu ge-

hölzfrei 

2662 2 219, 292 und 

293 (Lüder), 

193-196 

dichte und ausgedehnte Uferge-

hölze an der Lüder; Zerschnei-

dung; fortschreitende Verbu-

schung angrenzender Flächen 

mit feuchtem/ nassem Grünland 

weitestgehende Reduzie-

rung der Ufergehölze; 

größtmögliche Gehöl-

zentfernung auf angren-

zenden Flächen 

2662 2 296 (Graben) Beeinträchtigung potentieller 

Braunkehlchen-Habitate durch 

Grabengehölze 

Freistellung des Grabens 

2662 1 191, 192; „An 

der Betze“ und 

418/1 (Lüder) 

teils dichtstehende Ufergehölz; 

Verbuschung von Feuchtbra-

chen bzw. feuchten Hochstau-

denfluren 

größtmögliche Entfer-

nung vorhandener Ge-

hölze 

2662 1 421 und 424 

(Lüder) 

aufkommende, teils dichte Ufer-

gehölze  

größtmögliche Entfer-

nung der Ufergehölze 

2662 1 391 (befestig-

ter Fahrweg)  

Anpflanzung einer Allee (Pla-

nung); Zerschneidung 

Offenhaltung; keine Neu-

anlage von Hecken oder 

Gehölzreihen 
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6.2.3 Nutzungsextensivierung 

Größere Flächenanteile des in Teilgebiet B vorhandenen Grünlandes können aufgrund ei-

ner zu intensiven Nutzung derzeit nicht von Braunkehlchen oder Wiesenpiepern besie-

delt werden. Besonders kritisch ist die bereits im Mai oder Anfang Juni erfolgende Mahd 

großer Flächeneinheiten, bei der auch Saumstrukturen weitestgehend mitgenutzt wer-

den. Die betroffenen Flächen sind – ggf. in Kombination mit einer vorhergehenden Aus-

hagerungsphase - wieder einer deutlich extensiveren Nutzung zuzuführen, wobei beson-

ders auf den Erhalt eines ausreichend großen Angebotes an potentiellen Bruthabitaten zu 

achten ist. 

Tabelle 20: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 2 316; „Im Bet-

zenbiegen“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 31.05. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation (z. B. 

entlang der Lüder) 

2662 2 312; „Unter 

dem Mühlgra-

ben“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 31.05. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation (z. B. 

entlang der Lüder) 

2662 2 140/2 intensive Nutzung; Fläche war 

Ende Mai/ Anfang Juni bereits 

gemäht 

spätere Mahd; Erhalt von 

Saumstrukturen aus 

mehrjähriger Vegetation 

2662 2 196-205, 217, 

218; „In der 

Eichwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 19.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd; Erhalt von Alt-

grasstreifen an Parzel-

lengrenzen und  mehr-

jährigen Saumstrukturen 

entlang der Lüder 

2662 2 206-208, 210-

213, 214/1, 

215, 216; „In 

der Eichwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wur-

den Anfang Juni bereits intensiv 

von Rindern beweidet; vollstän-

dige Nachmahd vor 13.06. 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd; Anpassung der 

Beweidungsintensität; 

Erhalt von Altgrasstrei-

fen an Parzellengrenzen 

und mehrjährigen Saum-

strukturen an der Lüder 

2662 2 187-191; „In 

der spitzen 

Wiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 01.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 2 223 intensive Nutzung; Fläche war 

am 01.06. bereits gemäht 

Spätere Mahd; gestaffelte 

Mahd 

2662 2 234; „In der Fe-

derwiese“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 13.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2662 2 230, 235-239; 

„In der Feder-

wiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 01.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd; Mosaik-

mahd; Erhalt von Alt-

grassäumen bzw. Alt-

grasinseln 

2662 6 78-80; „Am 

Berg“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 13.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd 

2662 6 82; „Am Berg“ intensive Nutzung; Fläche war 

am 01.06. bereits vollständig ge-

mäht bzw. abgeweidet 

spätere Mahd; Erhalt von 

Saumstrukturen aus 

mehrjähriger Vegetation 

2662 6 85-87; „In der 

Bergwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wur-

den mit Rindern beweidet und 

waren am 13.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

bzw. flächig entwickelten 

Altgrasbeständen; ggf. 

Anpassung der Bewei-

dungsintensität 

2662 6 88 und 89; „In 

der Bergwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 01.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

bzw. flächigen Altgrasbe-

ständen; ggf. Anpassung 

der Beweidungsintensi-

tät 

2662 6 90/2 (Teilflä-

che) 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 01.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd; Erhalt von 

Saumstrukturen aus 

mehrjähriger Vegetation 

2662 1 205/5, 206/2, 

207/2, 208 

intensive Nutzung; vollständige 

Mahd in der zweiten Junidekade 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd; Erhalt eines mehr-

jährigen Saumstreifens 

entlang der Lüder 

2662 6 91; „In der 

Bornwiese“ 

intensive Nutzung; Fläche 

wurde vor dem 19.06. vollstän-

dig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

bzw. Altgrasbereichen 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 1 183 intensive Nutzung; Fläche war 

am 01.06. bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt mehrjähri-

ger Saumstrukturen 

2662 1 173, 174 (evtl. 

angrenzende 

Flächen) 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 01.06. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation (u. a. an 

Lüder) 

2662 1 179 intensive Nutzung; Fläche war 

am 31.05. bis auf eine kleine Alt-

grasinsel bereits vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

und Altgrasbereichen (z. 

B. Uferrandstreifen an 

Lüder) 

2662 6 94-98; „In der 

Röderwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 31.05. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Säu-

men und Bereichen mit 

flächig entwickelter 

mehrjähriger Vegetation 

6.2.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

In Teilgebiet B wurde in den vergangenen Jahren bereits eine größere Anzahl an Holz-

pfählen gesetzt, mit dem Ziel, das Wartenangebot für die beiden Zielarten zu verbessern. 

Weitere Holzpfähle können an den Uferbereichen der Lüder und an vorhandenen Graben-

strukturen aufgestellt werden. Allerdings ist auch hier sicherzustellen, dass das Umfeld 

der neu gesetzten Warten weitestgehend gehölzfrei ist.  

Tabelle 21: Maßnahmenvorschläge zur Optimierung des Wartenangebotes 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück(e)/ 

Flurbereich 

2662 2 319/1, 314 

(Lüder) und 

angrenzende 

Flächen 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten der Lüder in 

Kombination mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen 

(Uferrandstreifen); in Abschnitten mit stark entwickelten 

Ufergehölzen ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Gehölz-

management umzusetzen 

2662 2 292 und 293 

(Lüder), 219 

und angren-

zende Flächen 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten der Lüder in 

Kombination mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen 

(Uferrandstreifen); in Abschnitten mit stark entwickelten 

Ufergehölzen ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Gehölz-

management umzusetzen 
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Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück(e)/ 

Flurbereich 

2662 1 421 und 424 

(Lüder) sowie 

angrenzende 

Flächen 

Installation von Holzpfählen auf beiden Seiten der Lüder in 

Kombination mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen 

(Uferrandstreifen); in Abschnitten mit stärker entwickeltem 

Gehölzbesatz ist die Maßnahme erst nach erfolgtem Gehölz-

management umzusetzen 

2662 6 94-98 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

mehrjähriger Saumstrukturen an den Flurstücksgrenzen 

2662 6 94-98; angren-

zend an den 

unbefestigten 

Weg (Flurstück 

133) 

Installation einer Holzpfostenreihe in Kombination mit dem 

Erhalt eines Saumstreifens aus mehrjähriger Vegetation 

6.2.5 Extensive Beweidung 

Die Aufnahme einer extensiven Beweidung wird insbesondere für die Flurstücke 180-183 

(Gemarkung 2662, Flur 1) und die Flurstücke 91-98 (Gemarkung 2662, Flur 6) angeregt. 

Eine Ausdehnung auf weitere Bereiche wäre wünschenswert. 

6.2.6 Maßnahmen auf Ackerflächen 

Eine Umsetzung von für Braunkehlchen und Wiesenpieper dienlichen Maßnahmen wie 

die Einrichtung von mehrjährigen Blüh- und Vogelstreifen, der Erhalt von Altgrasstreifen 

oder die Etablierung selbstbegrünender Brachflächen wird für die Flurstücke 99-107 (alle 

Gemarkung 2662, Flur 6) vorgeschlagen. 

6.2.7 Entsorgung von Grabenaushub 

Die Deponierung von Grabenaushub auf hochstaudenreichen Saumstreifen am Rande von 

Gräben ist dringend zu unterlassen. Hochstaudenreiche Saumstrukturen am Rande von 

Gräben stellen für Braunkehlchen und Wiesenpieper prädestinierte Bruthabitate dar. Die 

Ablagerung nährstoffreicher Grabenschlämme führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ei-

ner nachteiligen Veränderung der Vegetationsstruktur und des Pflanzenspektrums. Wer-

den entsprechende Maßnahmen auch noch während der Brutzeit durchgeführt, besteht 

darüber hinaus das Risiko, dass Nester aufgegeben oder Gelege vernichtet werden.
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Abbildung 19: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet B (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://na-

tureg.hessen.de)
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6.3 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet C (siehe Abbildung 20, Seite 70 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 39-49, Seiten 22-27) 

6.3.1 Optimierung Wasserhaushalt 

Es ist zu prüfen, ob in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydromelioration 

der Flächen durchgeführt wurden (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, Anlage von 

Entwässerungsgräben, Grabenvertiefungen etc.). Entsprechende Maßnahmen bzw. In-

stallationen, die eine Entwässerung des Grünlandes bewirken, sind nach Möglichkeit 

rückgängig zu machen. 

In jüngster Vergangenheit wurden im Bereich der Flurstücke 341 und 342 (Gemarkung 

2662, Flur 1; „Im Aasteich“) Drainagesysteme verlegt. Es wird dringend empfohlen, diese 

zu deaktivieren bzw. zu entfernen und den ursprünglichen Wasserhaushalt der Flächen 

wieder herzustellen. Hinweise auf Eingriffe in den Wasserhaushalt bestehen auch für 

feuchtere Grünlandbereiche auf Flurstück 62 (Gemarkung 2691, Flur 9). Auch hier sollten 

im Bedarfsfall entsprechende Wiederherstellungsmaßnahmen eingeleitet werden. 

6.3.2 Gehölzmanagement 

Die Qualität der in Teilgebiet C vorhandenen für Braunkehlchen und Wiesenpieper rele-

vanten Habitate wird in der Regel nicht durch größere Gehölzansammlungen beeinträch-

tigt. Eine entlang des Grabens (Gemarkung 2662, Flur 1, Flurstück 429) im Flurbereich 

„Im Aasteich“ vorhandene kleine Fichtenreihe wurde bereits entfernt. Der Graben sowie 

angrenzende Hochstaudenfluren und Feuchtgrünland sind dauerhaft offenzuhalten, die 

noch vorhandenen Gehölze können in einem moderaten Umfang dezimiert werden. Auch 

entlang des zwischen den Flurbereichen „Am Eisenberg“ und „Am Eisenbergsweg“ durch-

ziehenden Grabens (Gemarkung 2691, Flur 9, Flurstück 118) und auf den an diesen an-

grenzenden Flächen ist eine weitere Ausdehnung der Gehölze zu verhindern. Auch hier 

können die bereits vorhandenen Gehölzstrukturen in einem moderaten Umfang zurück-

genommen bzw. regelmäßig „auf den Stock gesetzt“ werden. 

6.3.3 Nutzungsextensivierung 

Der größte Teil des in Teilgebiet C gelegenen Grünlandes wird aktuell sehr intensiv ge-

nutzt. Insbesondere das im Zentrum des Gebietes gelegene Grünland wurde 2017 voll-

ständig, größtenteils noch in der Hauptbrutzeit der beiden Zielarten, komplett gemäht. 

Durch die nahezu vollständige Mitnutzung von Saumstrukturen, ist das Angebot an po-

tentiell nutzbaren Bruthabitaten in weiten Teilen des Gebietes stark verknappt. Die der-

zeitig vollständig und noch in der Brutzeit von Wiesenpieper und Braunkehlchen gemäh-

ten Grülandhabitate sind wieder einer deutlich extensiveren Nutzung zuzuführen.  
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Tabelle 22: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 9 56 (z. T. 55); 

„Am Eisenberg“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

vor dem 14.06. bereits vollstän-

dig gemäht 

spätere Mahd 

2691 9 61, 62; „Am Ei-

senberg“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 14.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2662 2 50 (z. T.), 51; 

„Am Eisenberg“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 14.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation 

2691 1 221-223 intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 14.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd 

2691 1 245; „In der 

Haigwiese“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

vor dem 14.06. bereits vollstän-

dig gemäht 

spätere Mahd 

2662 2 12-15; „In der 

Haigwiese“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 14.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und Alt-

grasinseln 

2662 2 3-7, 8/1, 8/2, 

9-11 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 26.06. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und Alt-

grasinseln 

2662 1 338, 339, 340 

(z. T.), 355-361 

(z. T.); "In der 

Haigwiese", "In 

der Aaswiese" 

intensive Nutzung; Flächen wur-

den vor dem 31.05. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und Alt-

grasinseln 

2662 1 245-249 intensive Nutzung; Mahd/ Be-

weidung 2./3. Junidekade 

spätere Mahd; Anpas-

sung der Beweidungsin-

tensität; Erhalt von 

mehrjährigen Saum-

strukturen 

2662 1 343, 344 intensive Nutzung; Flächen wa-

ren vor dem 01.06. bereits voll-

ständig gemäht; intensive Be-

weidung 

spätere Mahd; Anpas-

sung der Beweidung; Er-

halt von mehrjährigen 

Saumstrukturen 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 1 Teile der Flur-

stücke 341, 342 

intensive Nutzung; intensive Be-

weidung/ Mahd 2./ 3. Junide-

kade 

spätere Mahd; Anpas-

sung der Beweidungsin-

tensität; Erhalt von 

Saumstrukturen aus 

mehrjähriger Vegetation 

6.3.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

In den östlichen Abschnitten von Teilgebiet C wurden u. a. am Rande eines unbefestigten 

Weges und an einem kleinen Graben einzelne Holzpfähle gesetzt, um das Wartenangebot 

zu verbessern. In den zentral gelegenen Bereichen des Gebietes sollte an unbefestigten 

Wegen und am Rande von Grünlandhabitaten das Angebot an Sitzwarten weiter aufge-

stockt werden. Auch an einem im Westen des Gebiets gelegenen Graben können zusätzli-

che Holzpfähle zur Verbesserung des Wartenangebotes gesetzt werden. Es ist jedoch si-

cherzustellen, dass die Installation von künstlichen Sitzwarten immer in Kombination mit 

dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen erfolgt, die nicht jährlich und immer nur ab-

schnittsweise in die Nutzung einzubeziehen sind. 

Tabelle 23: Maßnahmenvorschläge zur Optimierung des Wartenangebotes 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 9 118 (Graben)  auf beiden Seiten des Grabens Installation von Holzpfosten 

und Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen 

2662 9 62 Installation von Holzpfählen und Erhalt mehrjähriger Saum-

strukturen 

2662 1 412 (unbefes-

tigter Weg) 

Installation von Holzpfählen und Erhalt mehrjähriger Saum-

strukturen entlang des Weges 

2662 2 244 (unbefes-

tigter Weg) 

Installation von Holzpfählen und Erhalt mehrjähriger Saum-

strukturen entlang des Weges 

2662 2 22 Installation einer Holzpfostenreihe und Erhalt eines Altgras-

streifens am Rande des Flurstückes 

2662 2 23 Installation einer Holzpfostenreihe und Erhalt eines Altgras-

streifens am Rande des Flurstückes 

2662 1 355-361; durch 

die Flurstücke 

verlaufende 

Nutzungs-

grenze 

Installation von Holzpfosten und Erhalt eines mehrjährigen 

Saumstreifens 

2662 1 429 (Graben) Installation weiterer Holzpfosten entlang des Grabens (nörd-

lich der gerodeten Fichten) 
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6.3.5 Extensive Beweidung 

Die Aufnahme einer extensiv ausgerichteten Beweidung wird für die Flurstücke 3-15, 22, 

23 (Gemarkung 2662, Flur 2) sowie wie für die Flurstücke 355-361, 342 (Gemarkung 

2662, Flur 1) angeregt; eine Ausdehnung auf weitere Flächen ist zu begrüßen. Denkbar 

wäre zum Beispiel die Durchführung einer Frühjahrsvor- bzw. Herbstnachweide mit Rin-

dern oder Schafen. Gemäß HALM-Viewer handelt es sich bei einem größeren Teil der Flä-

chen um naturschutzfachlich wertvolles Weidegrünland.  

6.3.6 Maßnahmen auf Ackerflächen 

Ackerflächen nehmen einen relativ großen Teil der Gesamtfläche von Teilgebiet C ein. Es 

ist daher wünschenswert, dass auf den nachfolgen aufgeführten Flächen in einem mög-

lichst großem Umfang Fördermaßnahmen für Wiesenpieper und Braunkehlchen umge-

setzt werden. 

Tabelle 24: Maßnahmenvorschläge für Fördermaßnahmen auf Ackerflächen 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 9 63 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen etc. 

2691 1 213/1-218 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brache 

2691 1 219-221 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen etc. 

2662 2 38-49, 50 (z. T.) mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brache 

2662 2 16-21 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brache 

2691 1 246-252 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brache 

2662 2 1, 2 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen etc. 
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Abbildung 20: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet C (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes-

sen.de)
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6.4 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet D (siehe Abbildung 21, Seite 74 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 50-65, Seiten 28-35) 

6.4.1 Optimierung Wasserhaushalt 

An den durch das Teilgebiet D ziehenden Abschnitten des Waaggrabens wurden in den 

zurückliegenden Jahren bereits Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hin-

aus sollte geprüft werden, ob in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydrome-

lioration des Grünlandes durchgeführt wurden (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, 

Anlage von Entwässerungsgräben, Grabenvertiefungen etc.). In diesem Fall sind die ent-

sprechenden Maßnahmen bzw. Installationen nach Möglichkeit zu deaktivieren bzw. 

rückgängig zu machen. 

6.4.2 Gehölzmanagement 

Teilgebiet D zeichnet sich insgesamt durch einen ausgeprägten Offenlandcharakter aus. 

Optimierungsbedarf besteht entlang mancher Uferabschnitte der Lüder und vereinzelt an 

in die Lüder einmündenden Gräben. Im Hinblick auf die Eignung des Gebietes für Braun-

kehlchen und Wiesenpieper, ist der durchgehende, alleeartige Gehölzbesatz entlang des 

in nördlicher Richtung aus Crainfeld herausführenden Pfingstweges als suboptimal zu be-

werten. Ein weiteres Zuwachsen des ehemaligen Eisenbahndammes (heutiger Vulkanrad-

weg) ist zu verhindern. 

Tabelle 25: Maßnahmenvorschläge Gehölzmanagement 

Lageparameter 

Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge 

Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 1 311/2 (Waag-

graben) 

dichte Ufergehölze; Zerschnei-

dung 

Freistellung des Bachlau-

fes; größtmögliche Redu-

zierung der vorhandenen 

Ufergehölze  

2691 

bzw. 

2662 

1 

bzw. 

1 

323/1 (Gra-

ben) bzw. 

428/1 (Gra-

ben) 

dichte Ufergehölze weitestgehende Entfer-

nung der Ufergehölze 

und Offenhaltung des 

Grabens 

2691 

bzw. 

2662 

2 

bzw. 

1 

175 (Waaggra-

ben) bzw. 427 

(Waaggraben) 

abschnittsweise dichtere Uferge-

hölze 

weitestgehende Freistel-

lung der Uferbereiche 

des Waaggrabens 
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Lageparameter 

Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge 

Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 

bzw.  

2691 

1 

bzw. 

2 

426 (Waaggra-

ben) bzw. 176 

(Waaggraben) 

und angrenzen-

de Flächen 

an Waaggraben und z. T. an den 

zuführenden Gräben dichte 

Ufergehölze 

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener Ufer-

gehölze; Freistellung des 

Waaggrabens und Offen-

haltung angrenzender 

Flächen; die Uferbereiche 

des Waaggrabens bzw. 

der Schwarza waren ur-

sprünglich nahezu frei 

von Gehölzen. 

2662 1 398/1 (verlän-

gerter Pfingst-

weg) 

dichtstehende, alleeartige Ge-

hölzreihe; Zerschneidung 

Ausdünnung der Gehölz-

reihe; Schaffung offener 

Passagen; keine Ersatz-

pflanzungen für abgän-

gige Bäume; entlang des 

Weges waren ursprüng-

lich keine Gehölze vor-

handen. 

6.4.3 Nutzungsextensivierung 

Das in den westlich des Vulkanradweges gelegenen Abschnitten von Teilgebiet D gelegene 

Grünland wird zu einem großen Teil bereits ausreichend extensiv genutzt und bietet 

Braunkehlchen derzeit gute Siedlungsbedingungen. Lediglich im Südwesten des Radwe-

ges liegen Teilflächen, die bereits recht früh und vergleichsweise intensiv genutzt werden. 

In den östlich des Vulkanradweges gelegenen Abschnitten von Teilgebiet D wird das 

Grünland großflächig zu einem Zeitpunkt gemäht, so dass die an den Waaggraben angren-

zenden Offenlandhabitate großflächig ausgeräumt sind. Auf den entsprechenden Flächen 

ist die Nutzung zu extensivieren und an die Belange von Wiesenpieper und Braunkehl-

chen anzupassen. 

Tabelle 26: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 2 11-13, 14/1; 

„Am Waag“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren vor dem 27.06. bereits 

vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 



 74 

 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691  1, 2 264 und 2-5; 

„Am Waag“, 

„Am kleinen 

Waag“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren vor dem 27.06. bereits 

vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 

2691 1 260/1, 261/1, 

262/1, 263/1; 

„Beim großen 

Steg“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren vor dem 27.06. bereits 

vollständig gemäht 

spätere Mahd; Erhalt 

mehrjähriger Saumstruk-

turen 

2662 1 310/1, 311/1, 

313/1, 314/1, 

315/1, 316/1; 

„An der Gra-

bengasse“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren vor dem 27.06. bereits 

vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 

2662 1 304/3, 305/2; 

„An der Döl-

lerswiese“, „Am 

Waagacker“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren bereits vor dem 14.06. voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 

2662 1 301, 302 Intensive Nutzung; Flächen wa-

ren bereits vor dem 14.06. voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation, evtl. 

Altgrasinseln. 

2662 1 285-287 intensive Nutzung; Flächen wa-

ren bereits vor dem 14.06. voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd; Erhalt von 

Altgrassäumen 

6.4.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

Insbesondere in den im Osten des Vulkanradweges gelegenen Abschnitten wurde das 

Wartenangebot v. a. an Waaggraben und einzelnen Grabenstrukturen durch das Setzen 

von Holzpfählen aufgestockt. In Bereichen (z. B. im Westen des Vulkanradweges) mit noch 

fehlenden Sitzwarten, ist das Angebot durch das Aufstellen weiterer Holzpfähle am Rande 

des Waaggrabens, entlang sonstiger Grabenstrukturen und an Parzellengrenzen zu ver-

bessern. Im Rahmen des regelmäßig durchzuführenden Gehölzmanagements, ist darauf 

zu achten, dass das Umfeld der neu gesetzten Warten weitestgehend gehölzfrei gehalten 

wird. In Bereichen mit dichten Ufergehölzen sollten künstliche Warten zukünftig erst 

nach erfolgtem Gehölzmanagement installiert werden. 
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Abbildung 21: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet D (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes-

sen.de)
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6.4.5 Extensive Beweidung 

Es ist zu prüfen, ob sowohl auf den westlich als auch östlich des Vulkanradweges gelege-

nen Offenlandbereichen eine weiträumige extensive Beweidung (z. B. Rinder, Pferde, 

Schafe, Wasserbüffel) etabliert werden kann; sensible Bereiche sind nötigenfalls auszu-

koppeln. Bei am südlichen Siedlungsrand von Grebenhain und im Westen des Vulkanrad-

weges gelegenen Teilflächen (Gemarkung 2691, Flur 1, Flurstücke 6, 10/2 und 11) han-

delt es sich gemäß HALM-Viewer um naturschutzfachlich wertvolles Weidegrünland. 

6.5 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet E (siehe Abbildung 22, Seite 84 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 66-85, Seiten 36-45) 

6.5.1 Optimierung Wasserhaushalt 

Es ist zu prüfen, ob in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydromelioration 

der Flächen durchgeführt wurden (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, Anlage von 

Entwässerungsgräben, Grabenvertiefungen etc.). Entsprechende Maßnahmen bzw. In-

stallationen, die eine Entwässerung des Grünlandes bewirken, sind nach Möglichkeit 

rückgängig zu machen. 

Für den Waaggraben ist zu prüfen, ob durch wasserbauliche Verfahren bzw. Maßnahmen 

der Gewässerrenaturierung die Qualität und der Flächenanteil des im Gebiet vorhande-

nen Extensivgrünlandes feuchterer Ausprägung positiv beeinflusst werden können. 

6.5.2 Gehölzmanagement 

In früheren Jahren (vgl. im Natureg-Viewer unter http://natureg.hessen.de/Main.html? 

role=default einsehbaren Luftbilder aus den Jahren 1952/53 und 1934-36 (nur südlicher 

Gebietsteil)) waren die bei Vaitshain gelegenen Abschnitte des Waaggrabens bzw. der 

Schwarza sowie die angrenzenden Flurbereiche deutlich ärmer an Gehölzstrukturen. Ak-

tuell sollten insbesondere die Uferbereiche des Waaggrabens freigestellt werden und die 

im Flurbereich „Pfingstweide“ vorhandenen Gehölzstrukturen deutlich reduziert werden, 

um einer fortschreitenden Zerschneidung des Offenlandes entgegenzuwirken. Für an 

weiträumige Offenlandschaften gebundene Wiesenbrüter wie Braunkehlchen und Wie-

senpieper, ist auch die Zerschneidung des sich zwischen Vaitshain und Nösberts-

Weidmoos erstreckenden Talzuges durch lineare und flächig entwickelte Gehölzstruktu-

ren als negativ zu bewerten. 
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Tabelle 27: Maßnahmenvorschläge Gehölzmanagement 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 178 (Waaggra-

ben) 

z. T. dichte Ufergehölze; Beein-

trächtigung feuchter bis nasser 

Offenlandhabitate durch auf-

kommende Gehölze 

Freistellung und Offen-

haltung des Waaggra-

bens sowie angrenzen-

der Feuchtbrachen und 

Feuchtgrünlandbereiche  

2662 10 143 flächig entwickelte Gehölzbe-

stände auf ehemals weitestge-

hend gehölzfreien Flächen; Be-

einträchtigung potentieller 

Braunkehlchen-Habitate 

(Feuchtbrache, feuchtes bis nas-

ses Grünland); Zerschneidung 

Entfernung standort-

fremder Nadelgehölze; 

möglichst vollständige 

Umwandlung in Offen-

land; Erschließung wei-

terer Braunkehlchen-Ha-

bitate (z. B. 

Feuchtgrünland, Feucht-

brachen) 

2662 10 142/2; 

„Pfingstweide“ 

Zerschneidung des Offenlandes 

durch Hecken und Gehölzreihen 

an den Grenzen von Nutzparzel-

len 

weitestgehende Reduzie-

rung der vorhandenen 

Gehölzstrukturen und re-

gelmäßiges „auf den 

Stock setzen“ verbleiben-

der Gehölze 

2662 10 142/2 (an den 

unbefestigten 

Weg – Flur-

stück 146 - an-

grenzende Par-

zelle); 

„Pfingstweide“ 

Gehölzinsel auf ehemals voll-

ständig offener Fläche; Gefähr-

dung durch fortschreitende Ver-

buschung und Gehölzsukzession 

moderate Entfernung des 

vorhandenen Gehölzbe-

satzes; eine weitere Aus-

dehnung von Gehölzen 

ist auf der Fläche zu ver-

hindern 

2662 10 142/2 (an den 

unbefestigten 

Weg – Flur-

stück 146 - an-

grenzende Par-

zelle); 

„Pfingstweide“ 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Offenland-

habitate durch mehr als 100 m 

lange Heckenstruktur 

deutliche Reduzierung 

und Rückschnitt der He-

cke 

2662 10 148 (am Rande 

des unbefestig-

ten Feldweges) 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung potentieller Wiesenpieper-

Habitate durch Neupflanzung ei-

ner mehr als 300 m langen Ge-

hölzreihe 

deutliche Dezimierung 

und Auflichtung der Ge-

hölzreihe; bereits abge-

storbene Gehölze nicht 

ersetzen 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2805 

bzw. 

2662 

1 

bzw. 

10 

Waaggraben 

zw. den Flur-

stücken 142/2 

(Gemarkung 

2662, Flur 10) 

und 61, 62, 64 

(Gemarkung 

2805, Flur 1)  

Zerschneidung durch ab-

schnittsweise dichte Uferge-

hölze; Beeinträchtigung angren-

zender Braunkehlchen- und 

Wiesenpieper-Habitate 

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener Ufer-

gehölze und Freistellung 

des Waaggrabens 

2805 1 65 starke Verbuschung der westlich 

des Weges gelegenen Ab-

schnitte; Gefahr der Verbu-

schung auf der östlich des We-

ges gelegenen Teilfläche 

Weitere Gehölzentwick-

lung verhindern; Redu-

zierung vorhandener Ge-

hölze 

2805 

bzw. 

2662 

1 

bzw. 

9 

160 bzw. 134; 

Waaggraben 

zwischen den 

Flurstücken 65 

(Gemarkung 

2805, Flur 1) 

und 104 (Ge-

markung 2662, 

Flur 9) 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Offenland-

habitate durch dichte Uferge-

hölze 

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener Ufer-

gehölze 

2662 9 124 (unbefes-

tigter Weg), 

127 (unbefes-

tigter Weg) 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung von Braunkehlchen- und 

Wiesenpieper-Habitaten durch 

mehr als 500 m lange Hecken-

Neupflanzung (teils Planung), 

davon > 200 m angrenzend an 

von Braunkehlchen und Wiesen-

piepern besiedeltes Offenland 

auf die Neuanlage von 

Heckenstrukturen und 

Gehölzreihen ist in den 

für Wiesenbrütern rele-

vanten Offenlandberei-

chen zu verzichten 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 9 89, 99; 

„Pfingstweide“ 

Zerschneidung; Verlust ehemali-

ger Braunkehlchen-Habitate 

durch Gehölzsukzession bzw. 

Aufforstung 

maximal mögliche Um-

wandlung in Offenland, 

zumindest jedoch Erhalt 

einer mindestens 100 m 

breiten, an den Waaggra-

ben angrenzenden Offen-

landzone; es wird die 

Wiederherstellung von 

Offenland, mit einer an-

schließenden extensiven 

Beweidung der Flächen 

empfohlen 

2644 2 13  Zerschneidung vollständige Entfernung 

der quer zum Talzug ver-

laufenden Gehölzreihe  

6.5.3 Nutzungsextensivierung 

Ein nicht zu vernachlässigender Anteil des in Teilgebiet E gelegenen Grünlandes wird der-

zeit zu intensiv genutzt, als dass es von Braunkehlchen und Wiesenpiepern erfolgreich 

besiedelt werden könnte. Zum Teil handelt es sich um Flächen, die direkt an Bruthabitate 

der beiden Zielarten angrenzen. Neben einer sehr frühen Mahd, die auf einigen Flächen 

bereits im Mai erfolgt, ist auch die intensive Gülledüngung von artenreichem Extensiv-

grünland (u. a. LRT 6510 und 6520) zu beklagen. Die im Gebiet derzeit intensiv genutzten 

Grünlandbereiche sind, ggf. nach einer erforderlichen Phase der Aushagerung, wieder ei-

ner extensiveren Nutzung zuzuführen. 

Tabelle 28: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 3 1/1, 2/1; „In 

der Beckers-

wiese“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

wurden deutlich vor dem 14.06. 

vollständig gemäht 

spätere Mahd, gestaffelte 

Mahd; Saumstreifen aus 

mehrjähriger Vegetation 

(z. B. Uferrandstreifen) 

erhalten 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 142/2 (süd-

westliches 

Flurstück, an-

grenzend an 

den unbefestig-

ten Feldweg); 

„Pfingstweide) 

intensive Nutzung; die Fläche 

war am 01.06. bereits gemäht 

spätere Mahd; Erhalt von 

Altgrasstreifen am Rande 

der Nutzparzelle 

2662 10 142/2 (rund 5 

ha große Flä-

che im zentra-

len Bereich des 

Flurstücks); 

„Pfingstweide“ 

intensive Nutzung; die Fläche 

war bereits deutlich vor dem 

31.05. vollständig gemäht; wie-

derholte Mahd während der 

Brutzeit 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von breiten 

Saumstrukturen aus 

mehrjähriger Vegetation 

am Rande der Nutzpar-

zelle (an den vorhande-

nen Zäunen) und Ein-

richtung von flächigen 

Altgrasbereichen 

2805 1 62, 64; „Auf der 

Weide“ 

intensive Nutzung; Flächen wur-

den vor dem 28.06. großflächig 

und vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

(u. a. als Uferrandstreifen 

an Waaggraben), evtl. 

einzelne Altgrasinseln 

2662 10 142/2 (rund 1 

ha Fläche im 

Nordosten des 

Flurstückes); 

„Pfingstweide“ 

intensive Nutzung; Fläche war 

am 31.05. bereits vollständig ge-

mäht und wurde während der 

Brutzeit intensiv gegüllt; Gülle 

gelangte auch auf die angren-

zende, von Braunkehlchen und 

Wiesenpieper besiedelte Wie-

senbrache 

spätere Mahd; Erhalt von 

mehrjährigen Saum-

strukturen; keine Aus-

bringung von Gülle 

2662 10 1, 2, 140/1, 

140/2, 141/1, 

141/2; „Am To-

tenweg“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 31.05. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und 

Altgrasinseln 

2662 10 3-6 intensive Nutzung; Flächen wur-

den Ende der 2./ Anfang der 3. 

Junidekade vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

2662 9 59 (z. T.)-61; 

„Auf dem Zie-

genberg“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren Anfang Juni bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt mehrjähri-

ger Saumstrukturen 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2805 1 101, 106, 107, 

108/1, 109/1 

der gesamte Talzug nördlich der 

Kläranlage bei Vaitshain wurde 

vor dem 30.06. vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und 

Einrichtung von Altgras-

inseln 

2662 9 82-88, 89 (z. 

T.); westl. „In 

der untersten 

Strut“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

waren vor dem 14.06. bereits 

vollständig gemäht; intensive 

Gülledüngung 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt mehrjähri-

ger Saumstrukturen (u. a. 

als Uferrandstreifen), 

evtl. Altgrasinseln; der 

Bereich ist eine Teilflä-

che des FFH-Gebietes 

5522-304 „Vogels-

bergteiche und Lüderaue 

bei Grebenhain“ 

6.5.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

Im Bereich der im Zentrum von Teilgebiet E gelegenen Wiesenbrache besteht ein sehr 

gutes Angebot an natürlichen Sitzwarten. Sowohl überständige vitale Pflanzenteile als 

auch abgestorbene Halme bzw. Stengel von vorjährigen Pflanzen werden insbesondere 

von den hier brütenden Braunkehlchen regelmäßig als Warten genutzt. An Wegen und an 

Grenzen von (Nutz)parzellen vorhandene Holzpfosten sind zu erhalten, bei Bedarf zu er-

setzten und zu ergänzen. Im Bereich der „Pfingstweide“ vorhandene Holzpfosten beste-

hender Zaunanlagen sind freizustellen. An den Uferbereichen des Waaggrabens, an Gra-

benstrukturen und an Parzellengrenzen können zusätzliche Sitzwarten in Kombination 

mit Säumen aus mehrjähriger Vegetation das Angebot an von den beiden Zielarten nutz-

baren Habitatstrukturen verbessern. 

Tabelle 29: Maßnahmenvorschläge zur Optimierung des Wartenangebotes 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 3 1/1, 2/1, 3, 4, 

5/1; „In der Be-

ckerswiese“ 

Installation von Holzpfählen und Erhalt von mehrjährigen 

Säumen entlang der Flurstücksgrenzen 
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Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2691 3 westseitiges 

Ufer des Waag-

grabens im Be-

reich der Flur-

stücke 1/1, 

2/1, 3, 4, 5/1; 

„In der Be-

ckerswiese“ 

Installation von Holzpfählen entlang des Uferbereichs und 

Erhalt eines mehrjährigen Uferrandstreifens; in Bereichen 

mit dichteren Ufergehölzen Umsetzung der Maßnahme erst 

nach erfolgtem Gehölzmanagement 

2662 10 143; ostseitiges 

Ufer des Waag-

grabens; „Am 

Oppenrod“ 

Installation von Holzpfählen entlang des Ufers; in Bereichen 

mit dichterem Gehölzbesatz ist die Maßnahme erst nach er-

folgtem Gehölzmanagement umzusetzen 

2662 10 142/2; 

„Pfingstweide“ 

Installation von Holzpfosten bzw. Erhalt und Ergänzung be-

reits vorhandener Holzpfosten entlang der Nutzparzellen, in 

Kombination mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen; 

in Bereichen mit dichterem Gehölzbesatz ist die Maßnahme 

erst nach erfolgtem Gehölzmanagement umzusetzen 

2662 10 142/2; Pfingst-

weide 

Installation einzelner Holzpfähle entlang des Waaggrabens, 

in feuchteren Habitatabschnitten der Wiesenbrache sowie 

angrenzend an die derzeit intensiver genutzte Teilfläche im 

Nordosten des Flurstücks 

2805 1 zwischen den 

Flurstücken 61 

und 62 

stationären Weidezaun erhalten und bei Bedarf ersetzen 

(nach Möglichkeit Holzpfähle) 

2805 1 62, 64 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

eines breiten Uferrandstreifens entlang des Waaggrabens; in 

Abschnitten mit dichterem Gehölzbesatz ist die Maßnahme 

erst nach erfolgtem Gehölzmanagement umzusetzen 

2805 1 107/1, 108/1, 

109/1 

Installation von Holzpfählen und Erhalt mehrjähriger Saum-

strukturen entlang der Parzellengrenzen 

2805 

bzw. 

2745 

1 

bzw. 

6 

Zwischen den 

Flurstücken 

110/1 bzw. 

11/1 

Installation von Holzpfählen und Erhalt eines mehrjährigen 

Saumes; vorhandene Holzpfähle erhalten und bei Bedarf er-

setzen 

2805 1 Waaggraben 

bzw. Schwarza 

nördlich der 

Kläranlage; u. a. 

„Unteren Bü-

gen“ 

Erhalt eines breiten Uferrandstreifens und Installation von 

Holzpfählen entlang des Waaggrabens; bereits vorhandene 

Holzpfosten erhalten und bei Bedarf ersetzen 
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6.5.5 Extensive Beweidung 

Der Flurname „Pfingstweide“ macht deutlich, dass die entsprechenden Flurbereiche tra-

ditionell als Weideland genutzt wurden. Es wird daher empfohlen, die „Pfingstweide“ (Ge-

markung 2662, Flur 10, Flurstück 142/2) und das Flurstück 143 („Am Oppenrod“) insge-

samt als großflächigen, extensiv genutzten Weidebereich zu entwickeln. Hierzu sind die 

inzwischen als Ackerland bewirtschafteten Teilflächen wieder in Weidegrünland umzu-

wandeln. Ratsam wäre außerdem eine Einbeziehung der ebenfalls zum Flurbereich 

„Pfingstweide“ gehörenden Flurstücke 89 und 90 (Gemarkung 2662, Flur 9), die inzwi-

schen jedoch vollständig mit Gehölzen bewachsen sind und erst wieder in Offenland über-

führt werden müssen. 

Auch für die nordwestlich des Waaggrabens gelegenen Flurstücke (Gemarkung 2805, Flur 

1, Flurstücke 61, 62 und 64; „Auf der Weide“) wird eine extensive Beweidung mit Rindern 

bzw. Pferden angeregt. Das an den Siedlungsbereich von Vaitshain anschließende Flur-

stück 61 wird bereits als Pferdeweide genutzt und wurde 2017 von einem Braunkehl-

chen-Paar besiedelt, dem eine erfolgreiche Brut gelang.  

Auch für die südlich an die Kläranlage angrenzenden Flurstücke 65 (Gemarkung 2805, 

Flur 1) sowie 103/1 und 104 (Gemarkung 2662, Flur 9) wird die Aufnahme einer extensiv 

ausgerichteten Beweidung empfohlen. 

6.5.6 Rückwandlung von Ackerland in Extensivgrünland 

Im Südwesten der „Pfingstweide (Gemarkung 2662, Flur 10, südwestliche Abschnitte von 

Flurstück 142/2 und Flurstück 142/1) werden aktuell mehr als 6 ha Fläche als Acker be-

wirtschaftet, die traditionell als Grünland genutzt wurden. Die Acker- bzw. Grünlandzahl 

liegt hier in einem Bereich von > 15 bis <= 30, während die mittlere Ertragsmesszahl der 

Gemarkung mit 34 angegeben wird. Für die besagten Flächen wird eine Wiederherstel-

lung von extensiv genutztem (Weide)grünland empfohlen. Sollte eine Wiederstellung von 

Grünland nicht zu realisieren sein, sind auf den genannten Flächen zumindest die für 

Ackerflächen vorgeschlagenen Maßnahmen (mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Alt-

grasstreifen, selbstbegrünende Ackerbrache) umzusetzen. 

6.5.7 Maßnahmen auf Ackerflächen 

In den höhergelegenen Abschnitten der südöstlichen Hälfte von Teilgebiet E werden grö-

ßere Anteile des Offenlandes ackerbaulich genutzt. Auf den nachfolgend aufgeführten Flä-

chen sollten deshalb in möglichst großem Umfang Fördermaßnahmen für Wiesenpieper 

und Braunkehlchen umgesetzt werden. 
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Tabelle 30: Maßnahmenvorschläge für Fördermaßnahmen auf Ackerflächen 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 118-127 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brachen 

2662 10 131, 132 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen, selbstbegrünende 

Brache 

2662 10 138, 139 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen 

2662 10 7-19 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brachen 

2662 9 94, 95/1, 95/2, 

96-98 

mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brachen 

2662 9 56-58, 59 (zur 

Hälfte) 

mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brache 

2662 9 62 mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen 

2662 9 74-78 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brachen 

2662 9 79-81 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, selbst-

begrünende Brachen 

6.5.8 Entsorgung von Gartenabfällen und Bauschutt 

Auf Flurstück 65 (Gemarkung 2805, Flur 1) wurden im Süden der Kläranlage bei Vaitshain 

in kleinerem Umfang Gartenabfälle und Bauschutt abgelagert. Das deponierte Material 

sollte nach Möglichkeit von der Fläche entfernt werden, um die Entstehung eines illegalen 

Abladeplatzes von Garten- und Bauabfällen nicht zu begünstigen. 

6.5.9 Lupinen-Management 

Ebenfalls auf Flurstück 65 (Gemarkung 2805, Flur 1) haben sich einige Lupinen-Stauden 

angesiedelt, die vermutlich durch die Entsorgung von Gartenabfällen auf das Flurstück 

gelangt sind. Um eine Ausbreitung in angrenzende Offenlandhabitate und das autoch-

thone Grünland zu vermeiden, sollten die vorhandenen Lupinen-Bestände mechanisch 

entfernt werden. 



 85 

 

 
Abbildung 22: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet E (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes-

sen.de)
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6.6 Bestehende Gefährdungen bzw. Beeinträchtigungen und Vorschläge für umzu-

setzende Maßnahmen – Teilgebiet F (siehe Abbildung 23, Seite 92 und separaten 

Bildteil, Abbildungen 86-107, Seiten 46-56) 

6.6.1 Optimierung Wasserhaushalt 

Sollten in der Vergangenheit im Gebiet Maßnahmen zur Hydromelioration der Flächen 

erfolgt sein (z. B. Verlegung von Drainagesystemen, Anlage von Entwässerungsgräben, 

Grabenvertiefungen etc.), sind diese nach Möglichkeit rückgängig zu machen. 

In den vergangenen Jahren erfolgten in den westlich der L 3178 gelegenen Abschnitten 

der Lüder bereits Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung. Es ist zu prüfen, ob durch wei-

tere wasserbauliche Maßnahmen der Anteil und die Qualität des im Gebiet vorhandenen 

Extensivgrünlandes feuchter Ausprägung positiv beeinflusst werden können. 

6.6.2 Gehölzmanagement 

In früheren Jahren (vgl. im Natureg-Viewer unter http://natureg.hessen.de/Main.html? 

role=default einsehbaren Luftbilder aus den Jahren 1952/53 und 1934-36) war der Of-

fenlandcharakter der Lüderaue und der an diese angrenzenden Hanglagen zwischen 

Crainfeld und Bannerod wesentlich ausgeprägter als heute. Auch die Ufergehölze der Lü-

der waren deutlich lichter, längere Abschnitte der Lüder waren sogar frei von Ufergehöl-

zen. Aktuell sollten die an der Lüder vorhandenen Ufergehölze deutlich reduziert werden. 

Auch die das Teilgebiet durchziehenden ausgedehnten Heckenstrukturen und Gehölzrei-

hen sind deutlich zu dezimieren, um den in manchen Bereichen bereits stark einge-

schränkten Offenlandcharakter wieder herzustellen. Für die im Nordosten des Gebietes 

gelegenen und mit Nadelgehölzen bestockten Areale wird eine Wiederherstellung von Of-

fenland angeregt. 

Tabelle 31: Maßnahmenvorschläge Gehölzmanagement 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 7 21; angrenzend 

an L 3178; 

„Nieder-Moo-

ser Strauch“ 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Braunkehl-

chen-Habitate 

deutliche Ausdünnung 

der vorhandenen Stra-

ßenbegleitgehölze; 

Schaffung gehölzfreier 

Passagen 

2662 7 21 Zerschneidung; dichte Gehölz-

säume am Rande des Flurstücks 

bzw. der angrenzenden Wege; 

Beeinträchtigung potentieller 

Braunkehlchen- und Wiesenpie-

per-Habitate 

größtmögliche Reduzie-

rung der an die Wege an-

grenzenden Gehölz-

säume 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 72, 73, 180 

(Graben) 

Zerschneidung ; Beeinträchti-

gung potentieller Braunkehl-

chen- und Wiesenpieper-Habi-

tate durch dichte 

Grabengehölze; Verbuschung 

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener Ge-

hölze; Freistellung des 

Grabens und der Uferbe-

reiche der Lüder; das 

Umfeld kürzlich gesetz-

ter Holzpfosten ist von 

Gehölzen zu befreien 

2662 10 179 (Lüder) Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Offenland-

habitate 

weitestgehende Entfer-

nung vorhandener Ufer-

gehölze; Freistellung neu 

gesetzter Pfostenreihen 

2662 7 23, 24; „In der 

Lanzenhain“ 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Offenland-

habitate  

weitestgehende Entfer-

nung vorhandener Ge-

hölzstrukturen 

2662 7 42; „Mooser 

Strut“ 

Zerschneidung des Offenlandes 

durch dichte Heckenstrukturen; 

Beeinträchtigung angrenzender 

Offenlandhabitate 

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener linea-

rer Gehölzstrukturen 

2662 10 157/2, 177 aufkommende Gehölze zeitnahes Gehölzmanage-

ment; das Aufkommen 

weiterer Gehölze sollte 

vermieden werden 

2662 10 175 (Lüder), 

176;  

Zerschneidung; dichte Uferge-

hölze; Beeinträchtigung angren-

zender Offenlandhabitate 

größtmögliche Entfer-

nung vorhandener Ge-

hölzstrukturen 

2662 10 67; „Am Lei-

menbiegen“ 

Zerschneidung; Beeinträchti-

gung angrenzender Offenland-

habitate  

größtmögliche Reduzie-

rung vorhandener He-

ckenstrukturen 

2662 10 58/1, 66, 175 

(Lüder) 

Zerschneidung durch dichte 

Ufergehölze; Beeinträchtigung 

angrenzender Offenlandhabitate 

größtmögliche Reduzie-

rung der Ufergehölze 

und des auf angrenzen-

den Flurstücken vorhan-

denen Gehölzbesatzes  

2662 9 132 und 133 

(Lüder) 

Zerschneidung durch dichte 

Ufergehölze; Beeinträchtigung 

angrenzender Offenlandhabitate 

deutliche Reduzierung 

der Ufergehölze;  
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 8 88-90; „In der 

Hinterwiese“ 

Offenlandverlust durch Auffors-

tung 

Entfernung der Gehölze 

und Wiederherstellung 

von Offenland; die Berei-

che waren ursprünglich 

in weiten Teilen gehölz-

frei; Entwicklung als Rin-

derhutung prüfen 

2662 8 93-97; „In der 

strauchichten 

Wiese“ 

Offenlandverlust durch Auffors-

tung 

Entfernung der Gehölze 

und Wiederherstellung 

von Offenland; die Berei-

che waren ursprünglich 

gehölzfrei; Entwicklung 

als Rinderhutung 

2662 8 103, 104 Offenlandverlust durch Auffors-

tung 

Entfernung der Gehölze 

und Wiederherstellung 

von Offenland; die Berei-

che waren ursprünglich 

gehölzfrei; Entwicklung 

als Rinderhutung 

2662 8 107-111; "Im 

Weidich", "Am 

Weigelsweg" 

Offenlandverlust durch Auffors-

tung 

Entfernung der Gehölze 

und Wiederherstellung 

von Offenland; die Berei-

che waren ursprünglich 

gehölzfrei; Entwicklung 

als Rinderhutung 

6.6.3 Nutzungsextensivierung 

Auf einem Großteil der Grünlandfläche entspricht die Nutzung weitestgehend den An-

sprüchen der dort siedelnden Braunkehlchen und Wiesenpieper. Auf verschiedenen Wie-

sen sind aufgrund einer relativ frühen Mahd Konflikte mit dem Brutgeschehen der im Ge-

biet siedelnden Braunkehlchen und Wiesenpieper jedoch nicht auszuschließen. 

Nachteilig sind auch die in einem Bearbeitungsvorgang erfolgende Mahd großer Flächen-

einheiten und die Mitnutzung von Saumstrukturen. Auf den betroffenen Flächen ist die 

Bewirtschaftung an die Bedürfnisse von Braunkehlchen und Wiesenpieper anzupassen, 

und es sind – ggf. nach vorgeschalteter Aushagerungsphase - entsprechende Extensivie-

rungsmaßnahmen zu ergreifen. 
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Tabelle 32: Maßnahmenvorschläge zur Nutzungsextensivierung 

Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 76-83, 84/1, 

84/2, 85; „In 

der Kreuz-

wiese“, „Am 

Biegen“ 

intensive Nutzung; die Flächen 

wurden vor dem 14.06. vollstän-

dig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und 

Altgrasinseln 

2662 7 42 (westlichste 

Nutzparzelle) 

intensive Nutzung; die Fläche 

war am 26.06. vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd; Erhalt von 

mehrjährigen Saum-

strukturen am Rande der 

Weidezäune 

2662 10 97-99 intensive Nutzung; die Flächen 

waren am 31.05. bereits voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

und Altgrasbereichen 

2662 10 58/1, 58/2, 

59/1, 59/2, 60-

64; „Auf den 

Lindichsbee-

ten“ 

intensive Nutzung; mit Aus-

nahme einer Altgrasinsel waren 

die Flächen am 26.06. bereits 

großflächig gemäht 

spätere Mahd größerer 

Flächenanteile, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und 

Altgrasbereichen 

2662 10 52-55; „Im But-

terstück“ 

intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 31.05. bereits vollständig 

gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von mehr-

jährigen Saumstrukturen 

und Altgrasbereichen 

2662 9 37/1, 38-42 intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 26.06. gemäht; z. T. Gül-

ledüngung 

spätere Mahd; Erhalt 

mehrjähriger Saumstruk-

turen und Altgrasberei-

chen; Verzicht auf Gülle-

düngung 

2662 9 13-22; „In der 

Riegelwiese“ 

intensive Nutzung; abgesehen 

von einer kleinflächigen Altgras-

insel waren die Bereiche am 

26.06. vollständig gemäht 

spätere Mahd, Mosaik-

mahd; Erhalt von Saum-

strukturen aus mehrjäh-

riger Vegetation und Alt-

grasbereichen 

2662 9 11 (z. T.), 12 intensive Nutzung; Flächen wa-

ren am 26.06. vollständig ge-

mäht 

spätere Mahd; Erhalt 

mehrjähriger Saumstruk-

turen; ggf. Anpassung 

der Beweidungsintensi-

tät 
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Lageparameter Gefährdung bzw. Beeinträch-

tigung 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 8 84-86; „Unter 

der obersten 

Hohl“ 

Flächen waren am 26.06. voll-

ständig gemäht 

spätere Mahd; Erhalt 

mehrjähriger Saumstruk-

turen; ggf. Anpassung 

der Beweidungsintensi-

tät 

6.6.4 Installation von Holzpfählen zur Optimierung des Wartenangebotes 

Als Fördermaßnahmen für Braunkehlchen und Wiesenpieper wurden in den letzten Jah-

ren in Teilgebiet F in großem Umfang Holzpfähle als künstliche Sitzwarten in die Lebens-

räume der beiden Zielarten eingebracht. Ein Teil der Pfostenreihen wurden in direkter 

Nachbarschaft von Hecken und Ufergehölzen gesetzt. Damit die Fördermaßnahmen eine 

maximale Wirkung entwickeln können, sind die neu gesetzten Pfostenreihen von Gehöl-

zen freizustellen. Die im Bereich von weitestgehend gehölzfreien und extensiv genutzten 

Wiesen angelegten Holzpfostenreihen werden regelmäßig von Braunkehlchen und Wie-

senpiepern als Warten genutzt und stellen zentrale Elemente mehrere Braunkehlchen- 

und Wiesenpieper-Reviere dar.  

An der Lüder und entlang von Grabenstrukturen wird das Setzen weiterer Holzpfosten-

reihen empfohlen, die mit möglichst breiten Saumstrukturen aus mehrjähriger Vegeta-

tion zu kombinieren sind. In einzelnen Teilabschnitten sind, angrenzend an die Lüder, be-

reits vorbildlich gestaltete Altgraszonen vorhanden. Großflächig einheitlich 

bewirtschaftete Wieseneinheiten können durch das Setzen von Pfostenreihen und den 

Erhalt von Saumstrukturen an den Flurstücksgrenzen eine strukturelle Aufwertung er-

fahren und somit für Braunkehlchen und Wiesenpieper attraktiver werden. 

Tabelle 33: Maßnahmenvorschläge zur Optimierung des Wartenangebotes 

Lageparameter 
Maßnahmenvorschläge Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 182 (Graben) Installation von Holzpfählen und Erhalt eines mehrjährigen 

Saumstreifens auf beiden Seiten des Grabens 

2662 10 78-84 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

von mehrjährigen Saumstrukturen im Bereich der Flurstücks-

grenzen 

2662 10 84/2 Installation einer Holzpfostenreihe und Erhalt eines breiten 

Saumstreifens aus mehrjähriger Vegetation 
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2662 10 175 (Lüder) Installation von Holzpfählen am Lüderufer in Kombination 

mit dem Erhalt mehrjähriger Saumstrukturen (Uferrandstrei-

fen); in Abschnitten mit stärker entwickelten Ufergehölzen ist 

die Maßnahme sinnvollerweise erst nach erfolgtem Gehölz-

management umzusetzen 

2662 9 132 und 133 

(Lüder) 

Installation von Holzpfosten entlang des Lüderufers und Er-

halt mehrjähriger Saumstrukturen (Uferrandstreifen); in Ab-

schnitten mit stärker entwickelten Ufergehölzen ist die Maß-

nahme sinnvollerweise erst nach erfolgtem 

Gehölzmanagement umzusetzen 

2662 9 23-29 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

von mehrjährigen Saumstrukturen im Bereich der Flurstücks-

grenzen 

2662 9 15-22 Installation von Holzpfählen in Kombination mit dem Erhalt 

von mehrjährigen Saumstrukturen im Bereich der Flurstücks-

grenzen 

6.6.5 Extensive Beweidung 

Der größte Teil des in den Flurbereichen „Mooser Strut“, „In der Lanzenhain“, „In der 

Strut“, „In der untersten Lanzenhain“ und „Nieder-Mooser Strauch“ gelegenen Grünlandes 

wird bereits mit Rindern beweidet. Die Beweidung sollte hier beibehalten werden, wobei 

die Habitatansprüche von Braunkehlchen und Wiesenpieper berücksichtigt werden müs-

sen; auf geringe Besatzdichten während der Brutzeit und den Erhalt von mehrjährigen 

Saumstrukturen entlang der Weidezäune ist zu achten. 

Die Aufnahme einer zeitweisen extensiven Beweidung, beispielsweise im Rahmen einer 

Frühjahrsvor- bzw. Herbstnachbeweidung mit Rindern oder Schafen, wird für die Flur-

stücke 1-10 und 13-32 (Gemarkung 2662, Flur 9) sowie für die Flurstücke 76-97 (Gemar-

kung 2662, Flur 10) vorgeschlagen. Die Umsetzung einer extensiven Beweidung mit Rin-

dern oder eventuell Wasserbüffeln ist für die Flurstücke 68-75, die Uferbereiche der 

Lüder sowie daran angrenzende Flächen zu prüfen. 

Für die am nordöstlichen Rand von Teilgebiet F gelegenen Flurbereiche „In der Hinter-

wiese“, „In der strauchichten Wiese“, „Im Weidich“ und „Am Weigelsweg“ wird die Etab-

lierung einer traditionellen Rinderhute angeregt. Ursprünglich bestanden die Bereiche 

überwiegend aus Offenland, aktuell sind die Flächen aber überwiegend mit Nadelgehöl-

zen bestockt oder werden von Schlagfluren eingenommen. 

6.6.6 Maßnahmen auf Ackerflächen 

Die in Teilgebiet F gelegenen Ackerflächen liegen alle nordwestlich des befestigten, von 

Crainfeld nach Bannerod führenden Wirtschaftsweges (Gemarkung 2662, Flur 9, Flurstü-

cke 108 und 120; Gemarkung 2662, Flur 10, Flurstücke 155 und 169). Abgesehen von 

einer den Vorgaben des ökologischen Landbaus entsprechenden Bewirtschaftung der Flä-

chen, werden nachfolgende Fördermaßnahmen vorgeschlagen. 
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Tabelle 34: Maßnahmenvorschläge für Fördermaßnahmen auf Ackerflächen 

Lageparameter Maßnahmenvorschläge 

Ge-

mar-

kung 

Flur Flurstück/ 

Flurbereich 

2662 10 100-117 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brachen 

2662 10 56, 57 mehrjährige Blühstreifen, Vogelstreifen, Altgrasstreifen, 

selbstbegrünende Brachen 

2662 9 36 (Teilflä-

chen) 

mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen, selbstbegrünende 

Brache 

2662 9 33 (Teilflä-

chen) 

mehrjährige Blühstreifen, Altgrasstreifen, selbstbegrünende 

Brachen 

6.6.7 Störung des Brutgeschehens 

Bei den im Rahmen der Bestandserfassungen durchgeführten Begehungen wurden in den 

Flurbereichen „Im Biegen“ und „Auf den Lindichsbeeten“ (Gemarkung 2662, Flur 10) wie-

derholt Hunde beobachtet, die in den an die Lüder angrenzenden Wiesen umherliefen und 

jagten. Eine Gefährdung von Gelegen und noch nicht flüggen Jungvögeln sowie eine allge-

meine Störung des Brutgeschehens ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 
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Abbildung 23: Vorschläge zur Umsetzung weiterer Fördermaßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Habitaten in Teilgebiet A (Bildquelle: HLNUG; verändert. - http://natureg.hes-

sen.de)
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die 2017 im erfassten Gebiet ermittelten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Bestände 

zeigen, dass die an Lüder und Waaggraben gelegenen Wiesenbrüterlebensräume einen 

erheblichen Anteil des hessischen Braunkehlchen-Brutbestandes beherbergen. Auch die 

Anzahl der im Gebiet vorhandenen Wiesenpieper-Reviere ist von überregionaler Bedeu-

tung. Die Gemeinde Grebenhain und der Vogelsbergkreis tragen für den Erhalt der beiden 

Zielarten somit eine große bis sehr große Verantwortung. 

Die 2017 durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass beide Arten insbesondere 

noch dort vermehrt vorkommen, wo noch größere Flächenanteile mit extensiv genutztem 

Grünland vorhanden sind. Positiv wirken sich insbesondere blütenreiche, feuchte und 

spät genutzte Offenlandhabitate aus, die eine nicht zu hoch- und dichtwüchsige Vegetati-

onsstruktur aufweisen. Entsprechende Habitate sind zu Erhalten und zu Entwickeln. Ins-

besondere für den auf niedrig- und lockerwüchsige Habitatstrukturen angewiesene Wie-

senpieper sind Borstgrasrasen als Nahrungshabitat von besonderer Bedeutung. So waren 

alle im Gebiet bekannten Borstgrasrasen-Biotope Bestandteil von Wiesenpieper-Revie-

ren. 

Als mit dem Erhalt beider Zielarten nicht vereinbar hat sich eine intensive Grünlandnut-

zung erwiesen. Besonders schädlich ist eine frühe, häufig schon im Mai oder in der ersten 

bzw. zweiten Junidekade durchgeführte und vollständige Nutzung von großflächigen 

Grünlandeinheiten. Ebenso hinderlich ist die vollständige Mitnutzung von Saumstruktu-

ren, da hierdurch das Angebot an geeigneten Neststandorten im darauffolgenden Jahr 

stark dezimiert ist. Besonders negativ ist die Mahd von Saumstrukturen, wenn diese noch 

während der Brutzeit der beiden Zielarten erfolgt, da hierdurch Gelege und noch nicht 

flügge Jungvögel massiv gefährdet sind. Beim Braunkehlchen besteht zusätzlich die Ge-

fahr, dass brütende Weibchen mit ausgemäht werden. Einige der in früheren Jahren er-

fassten Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere konnten aktuell nicht mehr bestätigt 

werden, da auf den entsprechenden Flächen keine für die Zielarten geeigneten Habi-

tatstrukturen mehr vorhanden sind bzw. eine Besiedlung durch die frühe Nutzung der 

Flächen verhindert wird. Im Hinblick auf die Entwicklung und den Erhalt von für die bei-

den Zielarten geeigneten Habitaten ist auch die Tatsache bedenklich, dass ökologisch 

hochwertige Grünlandbiotope - darunter magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) und 

Bergmähwiesen (LRT 6520) – nach wie vor intensiv genutzt und mit Gülle gedüngt wer-

den. 

Mit dem Erhalt der beiden Zielarten nicht zu vereinbaren sind außerdem die im Untersu-

chungsgebiet auch in jüngster Zeit noch immer zu beobachtende Eingriffe in den Wasser-

haushalt des vorhandenen Feuchtgrünlandes. Entwässerungsmaßnahmen leiten neben 

einer qualitativen Veränderung der Grünlandbiotope in der Regel auch eine intensivere 

Nutzung der Flächen ein. Ein Teil der aus früheren Jahren bekannten, aktuell aber nicht 

mehr nachweisbaren Braunkehlchen- und Wiesenpieper-Reviere befand sich im Umfeld 

von Flächen, auf denen in jüngster Zeit Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 
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Abgesehen von der intensiven Nutzung der Grünlandhabitate sind im Untersuchungsge-

biet auch Defizite auf Ebene des Gehölzmanagements festzustellen. Sowohl Braunkehl-

chen als auch Wiesenpieper reagieren in ihren Lebensräumen auf eine Zerschneidung des 

Offenlandes oder einen über einzelne Gehölzstrukturen hinausgehenden Gehölzbesatz 

sensibel. Einige der in früheren Jahren festgestellten Wiesenpieper- und Braunkehlchen-

Reviere befanden sich in Bereichen, die aktuell aufgrund des eingeschränkten Offenland-

charakters als nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt besiedelbar eingestuft wer-

den müssen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Grabenstrukturen, Bachläufe – 

insbesondere die Uferbereiche der Lüder – und für die beiden Zielarten besonders geeig-

nete Habitate wie Feuchtwiesen, Feuchtbrachen, Borstgrasrasen etc. sind in größtmögli-

chem Umfang von Gehölzen zu befreien. In Teilgebieten vorhandene ausgedehnte He-

ckenstrukturen sind ebenso zu reduzieren. In früheren Jahrzehnten wiesen die im 

Untersuchungsgebiet gelegenen Fließgewässer und die an diese angrenzenden Flurberei-

che einen deutlich weniger stark entwickelten Gehölzbesatz auf als gegenwärtig. 

Im Untersuchungsgebiet wurden bisher verschiedene Maßnahmen durchgeführt, die mit 

zur Förderung der im Gebiet brütenden Braunkehlchen und Wiesenpieper beitragen sol-

len. Zu nennen sind hier zum Beispiel Renaturierungsmaßnahmen an Lüder und Waag-

graben, Flächenankäufe durch Naturschutzstiftungen, die Einrichtung mehrjähriger 

Saumstrukturen, die Aufnahme von Beweidungsmaßnahmen, Maßnahmen auf Ebene des 

Gehölzmanagements und die Aufstockung des im Gebiet vorhandenen Wartenangebotes 

durch das Setzen von bisher mehr als 1.100 Holzpfählen. 

Die bisher umgesetzten Maßnahmen können prinzipiell für die beiden Zielarten als för-

derlich betrachtet werden und sind auf weitere Flächen zu übertragen. Bei der weiteren 

Durchführung von Fördermaßnahmen gilt es jedoch verstärkt auf folgende Faktoren zu 

achten: 

• Sämtliche Eingriffe, die zu einer Entwässerung von Offenlandhabitaten führen sind zu 

unterlassen. Wurden entsprechende Eingriffe bereits vorgenommen, sind diese nach 

Möglichkeit rückgängig zu machen, und die Wiederherstellung des ursprünglichen 

Wasserhaushaltes ist zu veranlassen. Es ist zu prüfen, ob durch wasserbauliche Maß-

nahmen das an Bachläufen und Gräben angrenzende Feuchtgrünland qualitativ und 

quantitativ positiv entwickelt werden kann. 

• Aktuell intensiv genutzte Grünlandflächen (Mahd zur Brutzeit der Zielarten, vollstän-

dige Mahd großer Flächeneinheiten, Gülledüngung etc.) sind einer Nutzungsextensi-

vierung (späterer Mahdzeitpunkt, Mosaikmahd, Erhalt von mehrjährigen Saumstruk-

turen und Altgrasinseln etc.) zuzuführen. Wurde die Vegetationsstruktur und –

zusammensetzung (Vergrasung) durch die intensive Nutzung bereits derartig verän-

dert, dass die Habitatstrukturen nicht mehr den Anforderungen der beiden Zielarten 

entsprechen, ist der Nutzungsextensivierung gegebenenfalls eine Aushagerungsphase 

vorzuschalten. 
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• Ist die vollständige späte Mahd einer Fläche nicht möglich oder nicht gewünscht, sind 

angrenzend an potentielle Bruthabitate (Grabenstrukturen, mehrjährige Säume, 

Feuchtbrachen etc.) nach Möglichkeit mindestens 10 m breite Spätmahdstreifen zu er-

halten, die erst nach Ende der Hauptbrutzeit (1. Juli für Wiesenpieper, 15. Juli für 

Braunkehlchen) in die Nutzung mit einzubeziehen sind. 

• Die Installation von Holzpfählen als Warten ist nur in Kombination mit dem Erhalt 

mehrjähriger Saumstrukturen als zielführend zu betrachten. Holzpfähle als künstliche 

Warten sind darüber hinaus nur dort zu setzen, wo der Offenlandcharakter der Habi-

tate nicht durch dichteren Gehölzbewuchs eingeschränkt wird (z. B. dichte Ufer- bzw. 

Grabengehölze). 

• Säume und Flächen mit mehrjähriger Vegetation sind so anzulegen, dass sich der Er-

haltungszustand sensibler FFH-Lebensraumtypen hierdurch nicht nachhaltig ver-

schlechtert (z. B. überjährige Rotationsbrachen). 

• Wiederherstellung des ursprünglich deutlich ausgeprägteren Offenlandcharakters des 

Gesamtgebietes. 

• Der Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Braunkehlchen- und Wiesenpieper-

Habitate kann prinzipiell durch Mahd oder Beweidung erreicht werden. Generell sollte 

jedoch die in einem Gebiet traditionell gepflegte Art der Nutzung präferiert werden. 

Für das im Vogelsberg gelegene Grünland wäre demzufolge zumindest eine zeitweise 

Beweidung des Grünlandes, z. B. als Herbstnachweide oder Frühjahrsvorweide, zu fa-

vorisieren. Als Weidetiere sind hierbei vorrangig regionaltypische Rinderrassen einzu-

setzen. 

• Ehemalige Grünlandhabitate, die aktuell ackerbaulich genutzt werden, sind möglichst 

wieder in Extensivgrünland umzuwandeln. 

• Auf den in den Wiesenbrüterbereichen gelegenen und daran angrenzenden Ackerflä-

chen wird die Umsetzung von Maßnahmen empfohlen, die für Braunkehlchen und Wie-

senpieper förderlich sind (z. B. Einrichtung von mehrjährigen Blühstreifen, Altgras-

streifen, Vogelstreifen, selbstbegrünenden Ackerbrachen). 

Um sicherzustellen, dass Wiesenpieper und Braunkehlchen in ihren Lebensräumen ein 

ausreichendes Angebot an potentieller Beutebiomasse vorfinden, ist in den Wiesenbrü-

terlebensräumen und den an diese angrenzenden Flurbereichen auf den Einsatz che-

misch-synthetischer Pestizide konsequent zu verzichten. Insgesamt ist der Anteil der 

nach Vorgaben des ökologischen Landbaus bewirtschafteten Flächen weiter auszubauen. 

Wird die Umsetzung von Fördermaßnahmen im Projektgebiet weiter vorangetrieben, wo-

bei eine konsequentere Nutzungsextensivierung auf derzeit zu intensiv bewirtschafteten 

Flächen zeitnahe umzusetzen ist, sollte es im Bereich des Möglichen liegen, dass das Aus-

sterben der beiden Zielarten mittelfristig verhindert werden kann. Um die Etablierung 

stabiler, sich selbsterhaltender Wiesenpieper- und Braunkehlchen-Populationen zu er-

möglichen, sind mittel- bis langfristig jedoch weitere großräumige (100 ha und mehr) 
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miteinander verknüpfte Wiesenbrütergebiete erforderlich, die den Anforderungen von 

Wiesenpieper und Braunkehlchen gerecht werden. 

Im Vogelsberg existieren zur Entwicklung geeignete Wiesenbrüterlandschaften z. B. noch 

im Bereich der Tallagen von Hasel-Bach und Altefeld zwischen Ilbeshausen und Alten-

schlirf, im Bereich der Eisenbachaue nordwestlich von Rixfeld, in den Tallagen zwischen 

Herbstein und Rixfeld sowie im Umfeld der Wiesenbrütergebiete von Grebenhain. In den 

meisten der genannten Gebiete sind Braunkehlchen bzw. Wiesenpieper noch mit einzel-

nen Revieren vertreten. 

Bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen ist insbesondere das Engagement des Amtes 

für Wirtschaft und den ländlichen Raum (AWLR) und die Kooperationsbereitschaft der die 

Grünlandhabitate bewirtschaftenden Landwirte hervorzuheben. Langfristig sind Braun-

kehlchen, Wiesenpieper und eine Fülle weiterer an extensiv genutzte Kulturbiotope ge-

bundene Tier- und Pflanzenarten nur dann zu erhalten, wenn eine nachhaltige und exten-

sive Bewirtschaftung der entsprechenden Biotope gewährleistet wird, die im Einklang 

mit den Lebensraumansprüchen der hier vorkommenden Arten erfolgt. Über Jahrhun-

derte hinweg war dies landesweit durch eine Vielzahl traditionell und nachhaltig wirt-

schaftender kleinbäuerlicher Betriebe sichergestellt. Mit dem zunehmenden Einfluss der 

Agrarindustrie und der Ausbreitung der industriellen Landwirtschaft ging ein Verdrän-

gungsprozess einher, der zunächst die meisten traditionell und nachhaltig wirtschaften-

den landwirtschaftlichen Betriebe und als Konsequenz nachfolgend einen Großteil der 

einst vorhandenen Kulturbiotope erfasste. In gleichem Umfang wie die einst weit verbrei-

teten traditionellen Weide- und Wiesenlandschaften verschwanden, haben auch die Be-

stände der eng an diese Biotoptypen gebundene Wiesenbrüter abgenommen. Die Land-

wirte, die sich bewusst dafür entscheiden, über eine an den Naturhaushalt angepasste, 

ökologisch vertretbare und nachhaltige Wirtschaftsweise ihren Beitrag zum Erhalt und 

der Wiederherstellung intakter Lebensräume zu leisten und somit dazu beitragen, das 

Aussterben von Arten wie Braunkehlchen und Wiesenpieper zu verhindern, sollten für 

ihre Arbeit eine angemessene gesellschaftliche und auch monetäre Anerkennung erfah-

ren. 
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